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Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
zu den §§ 7 und 55 der Landeshaushaltsordnung 

Erlass des Ministeriums der Finanzen
21 - H 1007 .7ArbAWU/15#01#V01

Vom 14 . Juli 2015

I.
Einleitung

Im Rahmen der regelmäßigen Anpassung der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) 
werden die unter Abschnitt II . veröffentlichten Änderungen zu 
den VV-LHO nachfolgend erläutert . Die Änderungen betreffen 
den Bereich der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und eine re-
daktionelle Anpassung in der VV Nr . 3 .3 zu § 55 und treten am 
1 . Januar 2016 in Kraft .

- Die Arbeitsanleitung wurde auf Grundlage der vom Bund 
für seinen Bereich aktualisierten Arbeitsanleitung neu ge-
fasst. Dabei wurde die Arbeitsanleitung landesspezifisch 
angepasst, so wurde zum Beispiel die Kostenvergleichs-
rechnung als Möglichkeit der Wirtschaftlichkeitsberech-
nung ausdrücklich weiterhin erlaubt . Der Wechsel erfolgt 
zum Jahresbeginn 2016, so dass alle ab dem 1 . Januar 2016 
begonnenen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nach dem 
neuen Verfahren zu bearbeiten sind .

- Eine redaktionelle Änderung in VV Nr . 3 .3 zu § 55 LHO 
stellt klar, dass Ausschreibungen aus Gründen der Ex-ante-
Transparenz auf einem Vergabeportal erfolgen müssen, dies 
jedoch nicht zwingend der „Vergabemarktplatz“ sein muss .

II.
Änderungstext

Gemäß § 5 der Landeshaushaltsordnung (LHO) werden die All-
gemeinen Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsord-
nung (VV-LHO) vom 25 . September 1992 (ABl . S . 1291), zu-
letzt geändert durch den Erlass vom 19 . Dezember 2014 (ABl . 
2015 S . 183), wie folgt geändert:

1 . Die VV zu § 7 LHO wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 .5 wird wie folgt gefasst:

„2 .5 Für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ist die 
Anlage „Arbeitsanleitung Einführung in Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen“ anzuwenden .“

b) Die Anlage zu VV Nr . 2 .5 zu § 7 LHO wird wie folgt 
gefasst:

„Anlage zu VV Nr. 2.5 zu § 7 LHO

Arbeitsanleitung Einführung 
in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3*
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 suchungen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
2 .1 Erforderlichkeit   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
2 .2 Angemessenheit   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
2 .3 Zuständigkeiten   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
2 .4 Betrachtungsperspektive   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
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2 .7 Diskontierungszinssatz   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
2 .8 Abgrenzung der Wirtschaftlichkeitsunter-
 suchung zur Kosten- und Leistungsrechnung   . . . . .  8
2 .9 Vorgehensweise/Dokumentation   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

3 Die wesentlichen Arbeitsschritte einer Wirt-
 schaftlichkeitsuntersuchung in der Planungs-
 phase einer finanzwirksamen Maßnahme   . . . . . . . . . . .  9
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3 .5 .1 Einzelwirtschaftliche Verfahren   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
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1 Einleitung

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist eine Grundregel öf-
fentlicher Haushaltswirtschaft . Danach ist die günstigste Rela-
tion zwischen dem verfolgten Zweck und den einzusetzenden 
Mitteln (Ressourcen) anzustreben . 

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit umfasst das Sparsam-
keits- und das Ergiebigkeitsprinzip:

- Das Sparsamkeitsprinzip (Minimalprinzip) verlangt, ein 
bestimmtes Ergebnis mit möglichst geringem Mitteleinsatz 
zu erzielen . 

- Das Ergiebigkeitsprinzip (Maximalprinzip) verlangt, mit 
einem bestimmten Mitteleinsatz das bestmögliche Ergebnis 
zu erzielen . 

Bei der Ausführung des Haushaltsplans steht der Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit in seiner Ausprägung als Sparsamkeitsprin-
zip im Vordergrund . Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen dienen 
dabei als Instrumente zur Umsetzung des Grundsatzes der Wirt-
schaftlichkeit .

§ 7 LHO schreibt für alle finanzwirksamen Maßnahmen ange-
messene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vor . Sachgerechte 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ermöglichen es den Ent-
scheidungsträgern, wirtschaftlich zu handeln . Soweit Entschei-
dungen Einnahmen oder Ausgaben für das Land verursachen, 
geht es um die Verwendung von Steuermitteln, Beiträgen und 
Gebühren . Im Umgang mit diesen Finanzmitteln bestehen be-
sondere Sorgfaltspflichten sowie eine Dokumentationspflicht 
hinsichtlich der Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots . 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bilden die aus der gesetzli-
chen Verpflichtung zur wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung 
folgenden erforderlichen Überlegungen zur Durchführung ei-
ner finanzwirksamen Maßnahme ab.

Sie unterstützen Entscheidungen, indem sie Transparenz schaf-
fen über

- alle vorhandenen Entscheidungsmöglichkeiten
- den Entscheidungsumfang
- die finanziellen Auswirkungen der Entscheidung und
- die Abhängigkeiten des Entscheidungsvorschlages von An-

nahmen und Rahmenbedingungen .

Bei den nicht auf Gewinnerzielung ausgerichteten öffentlichen 
Aufgaben werden die Ausgaben in der Regel die Einnahmen 
übersteigen . Das Land hat jedoch in jedem Fall die ihm obliegen-
den Aufgaben so wirtschaftlich wie möglich wahrzunehmen .

In Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in der Planungsphase 
werden erwartete künftige Ein- und Auszahlungen abgebildet . 
Haushaltsmäßig spiegeln sich Ein- und Auszahlungen in den 
Ist-Ergebnissen der Titel wider . Dies gilt auch für realisierte Ri-
siken, unabhängig davon, dass die für den Fall des Risikoein-
tritts zu erwartenden Ein- beziehungsweise Auszahlungen im 
Haushaltsplan nicht in vollem Umfang als Einnahmen bezie-
hungsweise Ausgaben veranschlagt werden dürfen . Wenn im 
Folgenden die Begriffe Einnahmen/Ausgaben und Einzahlun-
gen/Auszahlungen aus Vereinfachungsgründen synonym ver-
wendet werden, ist stets zu beachten, dass die erwarteten Risi-
ken hier grundsätzlich mit umfasst sind .

2 Grundsätzliches zu Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen

2.1 Erforderlichkeit

Gemäß § 7 Absatz 2 Satz 1 LHO sind für alle finanzwirksamen 
Maßnahmen angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
durchzuführen . 

Finanzwirksam ist eine Maßnahme, wenn sie die Einnahmen 
oder die Ausgaben des Landeshaushaltes unmittelbar oder mit-
telbar beeinflusst. Sie ist ein auf der Grundlage eines verant-
wortlichen Entscheidungsprozesses beruhendes Handeln der 
Verwaltung, mit dem innerhalb einer begrenzten Zeitspanne ein 
vorab definiertes Ziel erreicht werden soll. Dazu gehört auch 
die Beibehaltung des Status quo . 

Finanzwirksame Maßnahmen sind unter anderem:
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- organisatorische Maßnahmen (zum Beispiel Reorganisation 
der Arbeitsabläufe)

- alternative Formen der Aufgabenerledigung (zum Beispiel 
Ausgliederung, Privatisierung, Öffentlich-Private Partner-
schaften [ÖPP])

- Finanzierungsalternativen
- Rationalisierungsinvestitionen 
- neue Investitionsvorhaben
- Beschaffung und Erwerb von beweglichen Gegenständen 

(zum Beispiel Erst- und Ersatzbeschaffungen von Ausrüs-
tungsgegenständen, Verbrauchsmaterialien, Geräten, Kfz, 
Mobiliar) einschließlich alternativer Beschaffungsformen 
(zum Beispiel Kauf, Leasing, Miete)

- Nutzung von Immobilien (zum Beispiel Standortentschei-
dungen, Entscheidungen über die Form der Unterbringung, 
Baumaßnahmen)

- Öffentlichkeitsarbeit/Fachinformationen
- Gesetze und verwaltungsinterne Regelungen mit finanziel-

len Auswirkungen
- Förderprogramme und Einzelförderungen

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bilden die Grundlage für 
die Entscheidung über das „Ob“ (zum Beispiel Ersatzbeschaf-
fung ja/nein; Erforderlichkeit von neuen Investitionsvorhaben) 
und das „Wie“ einer Maßnahme (zum Beispiel Kauf, Leasing, 
eigene Aufgabenwahrnehmung, Ausgliederung, ÖPP) . 

Zum Teil lassen sich finanzwirksame Maßnahmen direkt aus 
den zu erbringenden Aufgaben des Landes ableiten, zum Teil 
sind sie unterstützend erforderlich, um die Aufgabenwahrneh-
mung des Landes sicherzustellen (zum Beispiel Unterbringung 
des zur Aufgabenwahrnehmung notwendigen eigenen Perso-
nals oder Materials) .  

2.2 Angemessenheit

Die gewählte Form der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung soll in 
Methodik und Aufwand im Verhältnis zur finanzwirksamen 
Maßnahme angemessen sein („Wirtschaftlichkeit der Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung“) .

Erfahrungsgemäß entstehen oft Schwierigkeiten hinsichtlich 
des Betrachtungsumfangs, das heißt, des inhaltlichen Betrach-
tungsgegenstandes der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung . Dabei 
kommt es darauf an, sich an den Zielen der finanzwirksamen 
Maßnahme zu orientieren . Diese bilden die Grundlage für die 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung . Steht zum Beispiel eine Ent-
scheidung darüber an, wie eine bislang von einer Behörde 
wahrgenommene Aufgabe zukünftig erfüllt werden soll - wei-
terhin von der Behörde oder durch einen privaten Anbieter -, ist 
damit gleichzeitig auch die Entscheidung über alle damit zu-
sammenhängenden personellen, infrastrukturellen und organi-
satorischen Fragestellungen verbunden . Eine Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung hat sich dementsprechend auch mit diesen 
Aspekten zu beschäftigen . 

Je nach Zielbildung kann die Zusammenfassung einer Vielzahl 
von finanzwirksamen Maßnahmen in einer Wirtschaftlichkeits-
untersuchung angemessen sein . 

Der Aufwand wird im Wesentlichen durch die Komplexität der 

Aufgabe und die Kenntnisse über die Auswirkungen und Ab-
hängigkeiten der Aufgabenwahrnehmung bestimmt . Es ist da- 
rauf zu achten, dass der Aufwand für Datenermittlung, Doku-
mentation etc . und die durch die anstehende Entscheidung  
erzielbaren Effekte in einem angemessenen Verhältnis stehen . 

2.3 Zuständigkeiten

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind grundsätzlich von der 
Organisationseinheit durchzuführen, die mit der Maßnahme be-
fasst ist . Die Beauftragten für den Haushalt (§ 9 LHO) entschei-
den, über welche Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sie zu un-
terrichten sind . Sie können sich an den Wirtschaftlichkeits- 
untersuchungen beteiligen . 

2.4 Betrachtungsperspektive

Bei Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ist grundsätzlich die In-
teressenlage des Landes als handelnde Gebietskörperschaft zu-
grunde zu legen . In den meisten Fällen wird es gleichwohl aus-
reichend sein, wenn sich eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
auf die finanziellen Auswirkungen für einzelne Organisations-
einheiten (zum Beispiel ein Ressort) beschränkt . Ist jedoch er-
kennbar, dass diese Beschränkung im Hinblick auf den Landes-
haushalt finanzielle Auswirkungen unberücksichtigt lässt und 
somit gegebenenfalls zu insgesamt unwirtschaftlichen Maß-
nahmen führt, ist die angemessene Berücksichtigung aller Ef-
fekte erforderlich und die Betrachtungsperspektive zu erweitern . 
Die Ermittlung der Effekte, die bei anderen Organisationsein-
heiten (zum Beispiel Ressorts) eintreten könnten, sollte im Ein-
vernehmen zwischen den Betroffenen erfolgen . 

Bei erheblichen Auswirkungen auf mehrere Gebietskörper-
schaften ist eine gesamtstaatliche Sicht zugrunde zu legen .

2.5 Betrachtungszeitraum und Restwerte

Bei der Festlegung des Betrachtungszeitraums, auf den sich die 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung beziehen soll, sind folgende 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

- Es ist mindestens ein Betrachtungszeitraum zu wählen, in 
dem die gesetzten Ziele erreichbar sind . 

- Bei Daueraufgaben ist ein angemessen repräsentativer und 
ökonomisch sinnvoller Zeitraum zu wählen (zum Beispiel 
Innovationszyklen) .

- Eine gewisse Planungssicherheit muss gegeben sein . Ist un-
klar, ob beispielsweise Mengenziele auch zukünftig weiter 
bestehen, kann dies im Rahmen der Prognose berücksich-
tigt werden . Das heißt nicht, dass absolute Sicherheit beste-
hen muss . Erforderlich ist eine ausreichend lange realisti-
sche Prognose als Basis für die Wirtschaftlichkeitsunter- 
suchung .

- Es soll eine Transparenz über alle finanziellen Auswirkun-
gen der anstehenden Entscheidung geschaffen werden . 

- Der gewählte Betrachtungszeitraum ist für alle Handlungs-
alternativen gleichermaßen zugrunde zu legen . 

Je länger der Betrachtungszeitraum ist, desto mehr Informatio-
nen können in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mit berück-
sichtigt werden . Eine Investition (zum Beispiel der Kauf oder 
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Neubau eines Gebäudes) wird sich regelmäßig erst innerhalb 
eines ausreichend langen Zeitraums amortisieren können . Die 
Festlegung auf einen zu kurzen Betrachtungszeitraum könnte 
daher eine im Vergleich zur Miete wirtschaftliche Investition 
unwirtschaftlich erscheinen lassen .  

Auf der anderen Seite wird die Datengrundlage regelmäßig 
umso weniger belastbar sein, je weiter der Betrachtungszeit-
raum reicht .

Da bei der nachfolgend erläuterten Kapitalwertmethode Einzah-
lungen und Auszahlungen miteinander verglichen werden, sind 
gegebenenfalls vorhandene Restwerte zu berücksichtigen, wenn 
sie sich zwischen den zu untersuchenden Handlungsalternativen 
erkennbar unterscheiden . Dies gilt auch dann, wenn zum Bei-
spiel Wirtschaftsgüter tatsächlich über den Betrachtungszeit-
raum (repräsentativer Betrachtungszeitraum bei Daueraufga-
ben) hinaus genutzt werden sollen und daher eine Veräußerung 
nicht geplant ist . Die Berechnung des Restwertes kann in diesem 
Fall beispielsweise auf der Basis des Marktwertes (am Ende des 
Betrachtungszeitraums) oder auf der Basis des Nutzens (zum 
Beispiel vermiedene Investition), den die Verwaltung aus den 
verwendeten Wirtschaftsgütern ziehen kann, (für den Zeitraum, 
der über den Betrachtungszeitraum hinausreicht) erfolgen . 

2.6 Überblick über Methoden

Bei der Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
ist die nach den Erfordernissen des Einzelfalls einfachste und 
wirtschaftlichste Methode anzuwenden (vgl . VV Nr . 2 .3 .1 zu 
§ 7 LHO) . 

Je nach Umfang der Maßnahmewirkungen lassen sich die Ver-
fahren grundsätzlich einteilen in:

- einzelwirtschaftliche Verfahren für Maßnahmen mit nur ge-
ringen und damit zu vernachlässigenden gesamtwirtschaft-
lichen Auswirkungen (zum Beispiel Bedarfsdeckung für 
die eigene Verwaltung) und

- gesamtwirtschaftliche Verfahren für Maßnahmen mit nicht 
zu vernachlässigenden gesamtwirtschaftlichen Auswirkun-
gen (zum Beispiel Bundesverkehrswegeplanung - vgl . Num-
mer 3 .5 .2 - oder Förderprogramme - vgl . Nummer 3 .5 .3) .

Welches Verfahren anzuwenden ist, bestimmt sich nach

- der Art der Maßnahme, 
- dem mit der Maßnahme verfolgten Ziel und 
- den mit der Maßnahme verbundenen Auswirkungen .

Verfahren einzelwirtschaftliche Betrachtung gesamtwirtschaftliche Betrachtung
monetäre Bewertung Kostenvergleichsrechnung 

Kapitalwertmethode 
Kosten-Nutzen-Analyse

nicht-monetäre Bewertung Nutzwertanalyse Nutzwertanalyse im Rahmen 
der Kosten-Nutzen-Analyse

Zusätzlich unterscheiden sich die Verfahren hinsichtlich der 
Bewertung der Maßnahmewirkungen . Die monetären Verfah-
ren rechnen in Geldeinheiten, die nicht-monetären Verfahren 
vergleichen anhand von Bewertungspunkten .

Monetäre Verfahren können mit der Nutzwertanalyse kombi-
niert eingesetzt werden . Eine Nutzwertanalyse ohne die Verbin-
dung mit einer monetären Bewertung ist im Regelfall nicht 
ausreichend .

Bei der Kosten-Nutzen-Analyse handelt es sich um ein Verfah-
ren, bei dem im Allgemeinen die Auswirkungen auf die Ge-
samtwirtschaft dargestellt werden . Ihr kann als Rechenverfah-
ren die Kapitalwertmethode zugrunde gelegt werden . Ein 
Beispiel sind Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für die Bun-
desverkehrswegeplanung .

Diese Arbeitsanleitung behandelt im Wesentlichen die einzel-
wirtschaftlichen Verfahren . Die Kosten-Nutzen-Analyse sowie 
eine mögliche Vorgehensweise bei Förderprogrammen werden 
nur knapp skizziert .

Auf Verfahren zur Kostenermittlung wird nicht eingegangen . 
Bei der Durchführung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
kann in geeigneten Fällen auf standardisierte Werte zurückge-
griffen werden, wenn dies sachgerecht und angemessen ist 
(zum Beispiel durch Verwendung der jeweiligen Personal-
durchschnittskosten, die entsprechend den gültigen Tarifverträ-
gen beziehungsweise Besoldungsanpassungsgesetzen regelmä-
ßig vom MdF aktualisiert werden) .

Ebenso können begründete eigene Schätzwerte zugrunde gelegt 
werden . Für die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen können des Weiteren grundsätzlich alle belegbaren 
und mit angemessenem Aufwand nutzbaren Quellen herange-
zogen werden, sofern die daraus gewonnenen Daten für den 
Zweck sachgerecht und angemessen sind .

2.7 Diskontierungszinssatz

Der anzuwendende Kalkulationszinssatz für die Diskontierung 
bei einzelwirtschaftlichen Maßnahmen wird vom MdF unter 
Bezugnahme auf das jeweilige Rundschreiben des BMF durch 
einen eigenen Erlass mitgeteilt .

Entsprechend diesem Rundschreiben sollen die Zinssätze für 
gleiche Laufzeiten und Stichtage immer dann zugrunde gelegt 
werden, wenn es sich um finanziell bedeutsame und längerfris-
tige Maßnahmen handelt, für die Handlungsalternativen mit 
einem wesentlichen privaten Finanzierungsanteil infrage kom-
men . Andernfalls kann der im Rundschreiben aufgeführte 
Durchschnittszinssatz verwendet werden .

Die im Internetangebot der Deutschen Bundesbank verfügba-
ren Zinssätze der Zinsstrukturkurve werden täglich aktualisiert . 
Eine Aktualisierung des in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
verwendeten Zinssatzes ist zeitnah vor der Entscheidung erfor-
derlich .

Bei monetärer Betrachtung von Maßnahmen mit nicht zu ver-
nachlässigenden gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen sind 
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gesonderte Zinssätze zugrunde zu legen, die von den Ressorts 
aus gesamtwirtschaftlichen Kriterien abzuleiten und mit dem 
MdF abzustimmen sind . 

Die Verwendung von gesonderten Zinssätzen bei Maßnahmen 
mit nicht zu vernachlässigenden gesamtwirtschaftlichen Aus-
wirkungen ist in der Regel nur (im Rahmen der in Num-
mer 3 .5 .2 beschriebenen Kosten-Nutzen-Analyse) bei be-
stimmten gesamtwirtschaftlichen Projekten, bei denen Nutzen 
monetarisierbar sind (zum Beispiel Bundesverkehrswege), er-
forderlich . Die Verwendung einer Kosten-Nutzen-Analyse wird 
nur in seltenen Fällen für den Einsatz bei Förderprogrammen 
angemessen sein (vgl . Nummer 3 .5 .3) .

2.8 Abgrenzung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
zur Kosten- und Leistungsrechnung

Sowohl Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen als auch Kosten- und 
Leistungsrechnungen dienen dem Ziel der Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung des Landes . Auf-
gabe der Kosten- und Leistungsrechnung ist die Erfassung, Ver-
teilung und Zurechnung der Kosten, die bei der Erstellung bezie-
hungsweise Verwertung der Verwaltungsleistungen anfallen . 

Unter Kosten versteht man den Wert verbrauchter Güter und in 
Anspruch genommener Dienstleistungen zur Erstellung von 
Leistungen . Ob dabei „Geld“ ausgegeben wird oder nicht, ist 
für den Kostenbegriff unwesentlich . 

Leistung ist Ausdruck für die Menge und den Wert der erzeug-
ten Güter und Dienstleistungen . Dazu zählen Leistungen für 
Dritte (andere Verwaltungseinheiten, Bürger), aber auch solche, 
die intern selbst benötigt werden (zum Beispiel Produkte der 
Hausdruckerei, des Archivs usw .) . 

Der Erfolg einer Periode kann durch die Gegenüberstellung 
von Kosten und Leistungen ermittelt werden .

Während die Kapitalwertrechnung im engeren Sinne im Rah-
men der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unmittelbar entschei-
dungsorientiert ist, bildet die Kosten- und Leistungsrechnung 
den periodischen Ressourcenverbrauch ab und dient somit der 
permanenten Kostenkontrolle und der Kalkulation bestimmter 
Leistungen. Ein definierter „Betrachtungszeitraum“ ist ihr des-
halb fremd . 

Werden Entscheidungen über finanzwirksame Maßnahmen ge-
troffen, geht es um Entscheidungen über zukünftige Einnahmen 
und Ausgaben . Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung 
sollen daher für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in der Re-
gel nicht eingesetzt werden .  

Die Kosten- und Leistungsrechnung kann dazu herangezogen 
werden, möglicherweise vorhandenen Optimierungsbedarf 
frühzeitig zu erkennen, welcher dann mithilfe einer Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung geprüft werden kann .

2.9 Vorgehensweise/Dokumentation

Durch die Dokumentation soll der sich aus der Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung ergebende Entscheidungsvorschlag nachvoll-

ziehbar und verständlich erläutert werden. Es empfiehlt sich 
gemäß den im Folgenden (vgl . unten) beschriebenen Schritten 
bei der Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
vorzugehen und dies entsprechend darzustellen . Die Dokumen-
tation soll die erforderliche Transparenz für die Entscheidung 
schaffen . Es muss nachvollziehbar sein, wovon der Entschei-
dungsvorschlag abhängt . Insbesondere muss deutlich werden, 
wie sich aus den Zielen die relevanten Handlungsalternativen 
ableiten . Die Dokumentation der Arbeitsschritte, der Annah-
men, der Datenherkunft und des Ergebnisses der Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung ist Voraussetzung für die anstehende Entschei-
dung sowie deren gegebenenfalls notwendige Begründung, zum 
Beispiel im Haushaltsaufstellungsverfahren gegenüber dem MdF 
oder dem Haushaltsgesetzgeber . 

Es empfiehlt sich, insbesondere bei größeren Vorhaben, bereits 
zu einem frühen Zeitpunkt alle von der finanzwirksamen Maß-
nahme mittelbar oder unmittelbar betroffenen Bereiche zu be-
teiligen . Ressourcenengpässen, Fehleinschätzungen und unge-
nügender Berücksichtigung von Handlungsalternativen kann so 
frühzeitig entgegengewirkt werden .

3 Die wesentlichen Arbeitsschritte einer Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung in der Planungsphase einer 
finanzwirksamen Maßnahme

3.1 Zeitpunkte, Anforderungen im Überblick

§ 7 Absatz 2 LHO verlangt für alle finanzwirksamen Maßnah-
men die Durchführung angemessener Wirtschaftlichkeitsunter-
suchungen . Je komplexer und langfristiger eine vorgesehene 
Maßnahme ist, umso komplexer wird auch die Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung sein .

Ihr Einsatz ist des Weiteren zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
erforderlich .

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind durchzuführen, bevor 
Entscheidungen getroffen werden, die finanzielle Auswirkun-
gen haben . Sie sind daher auch vor der Einleitung von Vergabe-
verfahren durchzuführen . Vergabeverfahren/Rahmenvereinba-
rungen ersetzen nicht eine vorherige Wirtschaftlichkeitsunter- 
suchung .

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sollen Entscheidungen vor-
bereiten, können sie aber nicht ersetzen .
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Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in der Planungsphase 
enthält in der Regel Aussagen zu folgenden Teilaspekten:

- Analyse der Ausgangslage,
- aus der Erfüllung notwendiger Aufgaben des Landes abge-

leitete Ziele (gegebenenfalls daraus abgeleitete Teilziele) 
und mögliche Zielkonflikte (auch bedingt durch die Ziele 
anderer finanzwirksamer Maßnahmen),

- Betrachtungszeitraum unter Berücksichtigung des Zeitpla-
nes für die Durchführung der Maßnahme,

- Aufzeigen relevanter Handlungsalternativen (einschließ-
lich „Fortführungsfall“, das heißt, wenn keine besondere 
Maßnahme erfolgt), 

- Prüfung der Eignung der einzelnen Handlungsalternativen 
zur Erreichung der Ziele unter Einbeziehung der rechtli-
chen, organisatorischen und personellen Rahmenbedingun-
gen,

- ausführliche Darstellung der weiter zu verfolgenden Hand-
lungsalternativen und ihrer Rahmenbedingungen, Nutzen, 
monetären und gegebenenfalls nicht-monetären Aspekte,

- Berücksichtigung der Risiken und der Risikoverteilung bei 
den einzelnen Handlungsalternativen,

- Sensitivitätsanalyse zur Darstellung, wie sich die der Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung zugrunde liegenden Annah-
men verändern müssten, um eine andere Handlungsalterna-
tive vorteilhafter werden zu lassen, beziehungsweise Sze- 
narioanalyse zu den einzelnen Handlungsalternativen,

- vollständige finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt,

- Ergebnis und Entscheidungsempfehlung,
- Kriterien und Verfahren für Erfolgskontrollen .

Bei einfachen Maßnahmen (zum Beispiel kleinen Beschaf-
fungsvorgängen) können einzelne Punkte entfallen, sofern die 
Nachvollziehbarkeit nach wie vor gewahrt wird . 

Bei Maßnahmen, die sich über mehr als zwei Jahre erstrecken, 
und in sonstigen geeigneten Fällen (wenn eine Einflussnahme 
auf den weiteren Fortgang angezeigt erscheint) sind nach indi-
viduell festzulegenden Laufzeiten oder zu Zeitpunkten, an de-
nen abgrenzbare Ergebnisse oder Teilrealisierungen einer Maß-
nahme zu erwarten sind, begleitende Erfolgskontrollen durch- 
zuführen (vgl . VV Nr . 2 .2 zu § 7 LHO) . Wie oft diese durchzu-
führen sind, ist von den Erfordernissen des Einzelfalls abhän-
gig, insbesondere auch im Hinblick auf die gesamten Projekt-
kosten . 

Hinzu kommt die fortlaufende gezielte Sammlung und Auswer-
tung von Hinweisen und Daten zur ergänzenden Beurteilung 
der Entwicklung einer Maßnahme (laufende Beobachtungen 
vgl . VV Nr . 2 .2 zu § 7 LHO) . Diese ist jedoch im Gegensatz zur 
begleitenden Erfolgskontrolle kein umfassendes und systema-
tisch angelegtes Prüfverfahren .

Alle Maßnahmen sind nach ihrer Beendigung einer Erfolgskont-
rolle zur Überprüfung des erreichten Ergebnisses zu unterziehen 
(abschließende Erfolgskontrolle - vgl . VV Nr . 2 .2 zu § 7 LHO) .
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3.2 Analyse der Ausgangslage 

3.2.1 Analyse des Ist-Zustands

Der Ist-Zustand ist zu erfassen sowie verständlich und vollstän-
dig darzustellen . Dabei sind mit angemessenem Aufwand alle 
Aspekte zu ermitteln und zu dokumentieren, die im Zusammen-
hang mit den Zielen der finanzwirksamen Maßnahme die Höhe 
der derzeitigen Einnahmen und Ausgaben direkt oder indirekt 
beeinflussen (zum Beispiel Personal, Material, Infrastruktur, 
Betrieb, Arbeitsabläufe) . 

Die Darstellung des Ist-Zustandes ist - aus Gründen der Ange-
messenheit und Nachvollziehbarkeit - nicht mit unnötigen De-
tails oder Erläuterungen zu überfrachten . Es muss jedoch mög-
lich sein, alle finanziellen Auswirkungen der in der Wirtschaft- 
lichkeitsuntersuchung betrachteten Handlungsalternativen von 
der Ausgangslage abzuleiten . 

3.2.2 Analyse sich bereits abzeichnender Entwicklungen

Bei der Analyse der Ausgangslage wird es häufig sinnvoll und 
notwendig sein, nicht nur den gegenwärtigen Ist-Zustand, son-
dern auch frühzeitig eine sich abzeichnende Entwicklung zu 
analysieren .

3.3 Ziele, mögliche Zielkonflikte und notwendige Aus-
gaben

Die Darstellung der Ziele ist die Grundlage jeder Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung . Dabei sollten, insbesondere bei länger-
fristigen Maßnahmen, gegebenenfalls mögliche Änderungen 
mit berücksichtigt werden .  

Es empfiehlt sich zunächst, die maßgeblichen Ziele der finanz-
wirksamen Maßnahme zu sammeln und zu strukturieren . Häu-
fig werden die Ziele so allgemein formuliert sein, dass aus ih-
nen möglichst konkrete Teilziele als Unterziele abgeleitet 
werden müssen. Die Herleitung der Ziele einer finanzwirksa-
men Maßnahme sollte nachvollziehbar und schlüssig begründet 
sein . Der damit verbundene Aufwand sollte in jedem Fall im 
Verhältnis zur finanzwirksamen Maßnahme angemessen sein.

Gemäß § 6 LHO dürfen bei der Aufstellung und Ausführung 
des Haushaltsplans nur die Ausgaben und Verpflichtungs- 
ermächtigungen berücksichtigt werden, die zur Erfüllung der 
Aufgaben des Landes notwendig sind. Alle finanzwirksamen 
Maßnahmen müssen zur Erfüllung der Aufgaben des Landes 
notwendig sein. Das bedeutet, dass Ziele von finanzwirksamen 
Maßnahmen aus diesen Aufgaben abgeleitet werden müssen . 
Es ist zu beschreiben, was mit einer finanzwirksamen Maßnah-
me erreicht werden soll und warum dies unter Einbeziehung 
des Ressourcenverbrauchs notwendig und nicht auch ein „We-
niger“ ausreichend ist . 

Konflikte durch sich ausschließende Ziele sollten bereinigt wer-
den, da sie später ein sinnvolles Lösungskonzept verhindern . 

Das Festhalten an konkurrierenden Zielen (überwiegend bei ge-
samtwirtschaftlichen Maßnahmen relevant) ist zwar grundsätz-
lich möglich, erschwert allerdings den Projekterfolg, da durch 

die infrage kommenden Handlungsalternativen nicht alle Ziel-
vorgaben erreicht werden können . Die sich hieraus ergebenden 
Auswirkungen sind transparent zu machen . 

Nur wenn die Ziele inhaltlich und mengenmäßig ausreichend 
konkretisiert und vollständig sind, kann hierauf aufbauend ge-
prüft werden, welche der relevanten Handlungsalternativen die 
Ziele erreichen und welche Handlungsalternative die wirtschaft-
lichste darstellt . In die Prüfung sind die rechtlichen, organisato-
rischen und personellen Rahmenbedingungen einzubeziehen .

Es ist sinnvoll, sich bei der Konkretisierung von Zielen an fol-
genden Grundelementen zu orientieren . Die Ziele sollten:

- lösungsneutral sein und möglichst funktional formuliert 
werden, das heißt, die Wege zur Erreichung der Ziele dür-
fen nicht vorweg genommen werden,

- vollständig sein, das heißt, sie sollten alle wichtigen Anfor-
derungen enthalten,

- maßnahmenbezogen sein, das heißt, die Erfüllung muss 
durch die Maßnahme bewirkt und nicht nur als Nebenwir-
kung angestrebt werden,

- umsetzbar sein, 
- möglichst präzise und verständlich sein, gegebenenfalls 

Aussagen zu Mengen, Volumina und Zeitrahmen enthalten . 
So können beispielsweise folgende Fragestellungen zur 
Konkretisierung von Zielen beitragen: 
- Wie viel Personal muss über die Jahre voraussichtlich 

ausgebildet werden? 
- Was soll das ausgebildete Personal hinterher können?
- Bis wann soll was erledigt sein?

- sich dabei am zu erreichenden Mindesterfordernis orientie-
ren . 

Bei der Erarbeitung der Ziele sollten - zumindest bei komple-
xen finanzwirksamen Maßnahmen - die Fachabteilungen die 
Entscheidungsträger beraten . Dabei sollten auch die aus Er-
folgskontrollen vergleichbarer finanzwirksamer Maßnahmen 
gewonnenen Erkenntnisse mit berücksichtigt werden . 

Nicht-monetäre Ziele stellen häufig Mindestanforderungen dar, 
die nicht unterschritten werden dürfen . 

Im Idealfall ist es möglich, einen Mindestzielerreichungsgrad 
für alle Ziele zu definieren. Soweit gleichzeitig die übrigen mit 
der finanzwirksamen Maßnahme verbundenen Aspekte mone-
tär erfassbar und anhand von Kapitalwerten darstellbar sind, ist 
allein der Kapitalwert der Handlungsalternativen, die alle Ziele 
erfüllen, miteinander zu vergleichen und als Entscheidungsvor-
schlag (vgl . Nummer 3 .8) vorzulegen . In diesem Fall wäre dann 
keine Nutzwertanalyse erforderlich .

Teilweise lassen sich jedoch aus übergeordneten (politischen) 
Zielen nur schwer konkrete Mindestwerte ableiten . In diesem 
Fall kann die Gegenüberstellung der jeweiligen Zielerreichungs-
grade der relevanten Handlungsalternativen anhand einer Nutz-
wertanalyse zweckdienlich sein (vgl . Nummer 3 .5 .1 .3) . 

Bei der Festlegung der Ziele sind möglicherweise infrage kom-
mende realistische Handlungsalternativen mit zu berücksichti-
gen .
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3.4 Relevante Handlungsalternativen

3.4.1 Ermittlung der relevanten Handlungsalternativen

Um eine wirtschaftliche Lösung zu erzielen, ist es von zentraler 
Bedeutung, dass zunächst sämtliche zur Zielerreichung grund-
sätzlich möglichen Handlungsalternativen ermittelt werden . 
Dabei sind alle denkbaren Möglichkeiten in Betracht zu ziehen 
und die gesamte Art und Weise der derzeitigen Bedarfsdeckung 
kritisch zu hinterfragen .

Anschließend sind diejenigen Handlungsalternativen als unge-
eignet auszusondern, die offensichtlich die Erreichung sämtli-
cher Ziele (soweit keine konkurrierenden Ziele vorliegen) 

- nicht gewährleisten, 
- rechtlich unzulässig oder 
- nicht realisierbar sind . 

Vorabfestlegungen jährlicher Ausgabenobergrenzen oder feh-
lende Haushaltsmittel sind kein Aussonderungsgrund .

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung muss als Ergebnis die 
wirtschaftlichste Handlungsalternative als Entscheidungsvor-
schlag unterbreiten .

Die Aussonderung von Handlungsalternativen ist entsprechend 
den vorstehenden Ausführungen zu begründen und zu doku-
mentieren .

3.4.2 Darstellung der relevanten Handlungsalternativen

Die verbleibenden Handlungsalternativen sind ausführlich dar-
zustellen .

Dabei sind alle entscheidungserheblichen Gesichtspunkte auf-
zuführen, zum Beispiel auch möglicherweise entstehende Ab-
hängigkeiten von industriellen Partnern . Die voraussichtlichen 
Einnahmen und Ausgaben dieser Handlungsalternativen sind 
vollständig zu ermitteln . Ausgangspunkt einer solchen Ermitt-
lung ist im Regelfall die Ausgangslage . Auf dieser Grundlage 
ist sodann zu klären, wovon die zukünftigen Einnahmen und 
Ausgaben der Handlungsalternativen abhängen .

In geeigneten Fällen ist privaten Anbietern die Möglichkeit zu 
geben darzulegen, ob und inwieweit sie staatliche Aufgaben 
oder öffentlichen Zwecken dienende wirtschaftliche Tätigkei-
ten nicht ebenso gut oder besser erbringen können (Interessen-
bekundungsverfahren gemäß § 7 Absatz 2 Satz 3 LHO; vgl . 
dazu VV Nr . 3 zu § 7 LHO) . 

Zu den zu betrachtenden Ausgaben gehören auch die Ausgaben 
für vorhandene Ressourcen, die auf der Basis der einzelnen Al-
ternativen nicht mehr benötigt werden und die nicht sofort oder 
nur sukzessive abgebaut werden können (sogenannte „Rema-
nenzausgaben“) . Diese sind in der Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung zu berücksichtigen, solange sie anfallen (zum Beispiel 
Ausgaben für vorhandenes Personal, Infrastruktur oder Sonsti-
ges) . Sie fallen nicht mehr an, wenn die nicht mehr benötigten 
Ressourcen haushaltswirksam abgebaut oder für eine andere 
finanzwirksame Maßnahme benötigt werden, für die andern-

falls Neueinstellungen oder Neubeschaffungen vorgenommen 
werden müssten . (Dies ist dann Gegenstand einer Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung für die andere finanzwirksame Maßnahme.)

Alle Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen enthalten in der Pla-
nungsphase zwingend Annahmen . Alle Annahmen sind als sol-
che ausdrücklich zu nennen . Es ist zu erläutern, warum die ge-
troffenen Annahmen in der gewählten Ausprägung sachgerecht 
sind . Es sind für alle Handlungsalternativen einheitliche und ver-
gleichbare Annahmen zu wählen . Gegebenenfalls ist darzustel-
len, warum eine Annahme in einer Handlungsalternative nicht 
oder nur in abgewandelter Form zugrunde gelegt werden kann . 

3.5 Wirtschaftlichkeitsberechnung beziehungsweise 
-bewertung

Zur Verfügung stehen grundsätzlich einzelwirtschaftliche und 
gesamtwirtschaftlich orientierte Verfahren .

3.5.1 Einzelwirtschaftliche Verfahren

In dieser Arbeitsanleitung wird der Schwerpunkt auf die Kapi-
talwertmethode (gegebenenfalls in Verbindung mit einer Nutz-
wertanalyse) als die im Regelfall zweckmäßigste Methode ge-
legt . Dies schließt die Verwendung von anderen Methoden 
nicht generell aus .

Für Maßnahmen mit geringer finanzieller Bedeutung ohne 
langfristige Auswirkung kann auch die Kostenvergleichsrech-
nung (nachfolgend unter Nummer 3 .5 .1 .2) anstelle der Kapital-
wertmethode (nachfolgend unter Nummer 3 .5 .1 .1) aus Wirt-
schaftlichkeitsgesichtspunkten im Sinne der VV Nr . 2 .3 .2 zu 
§ 7 LHO gewählt werden . Die Entscheidung für die Wahl der 
Kostenvergleichsrechnung ist schriftlich zu begründen und im 
Vorgang zu dokumentieren . 

3.5.1.1 Kapitalwertmethode als monetäre Berechnungs-
methode

Die Kapitalwertmethode ist immer dann anzuwenden, wenn 

- die Einnahmen und Ausgaben zu mehreren unterschiedli-
chen Zeitpunkten erfolgen, 

- die Zahlungsströme bei den betrachteten Alternativen un-
terschiedlich hoch und 

- mehrjährige Betrachtungen vorzunehmen sind . 

In der Regel wird bei unterjährigen Maßnahmen ohne Bezug 
zum Kapitalmarkt mit geringem finanziellem Volumen eine 
Diskontierung der verschiedenen Zahlungen nicht entschei-
dungsrelevant sein . In diesen Fällen ist ein reiner Einnahmen- 
und Ausgabenvergleich ausreichend . 

Bei der Kapitalwertmethode werden alle künftigen Ein- und 
Auszahlungen auf den gleichen Zeitpunkt (in der Regel der Be-
zugszeitpunkt im aktuellen Jahr) hin abgezinst und damit als 
Kapitalwert vergleichbar gemacht . Dabei sollte als Bezugszeit-
punkt der Entscheidungszeitpunkt gewählt werden . 

Für die Berechnung des Kapitalwertes sind alle voraussichtli-
chen Ein- und Auszahlungen im gesamten Betrachtungszeit-
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raum der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu ermitteln . Annah-
men zu Preisentwicklungen, die zum Beispiel über die Ab- 
leitung von Indizes des Statistischen Bundesamts ermittelt wer-
den, sind in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung explizit auszu-
weisen (zu der Behandlung von Restwerten vgl . Nummer 2 .5) .

Die Einzahlungen sollten positiv und die Auszahlungen negativ 
dargestellt werden .

Der Abzinsungsfaktor (vgl . Tabelle 1 .1) ergibt sich aus der For-
mel:
 1
 Abzinsungsfaktor =  
  (1 + i)n

 
mit i = Kalkulationszinssatz (zum Beispiel 0,02 für 

2 %)
 n = Anzahl der Jahre zwischen Bezugszeitpunkt 

und Zahlung
 Barwert = Zeitwert × Abzinsungsfaktor

Zahlungen, die vor dem Bezugszeitpunkt fällig sind, müssen 
entsprechend aufgezinst werden (vgl . Tabelle 1 .2) . Dies ist 
nicht erforderlich, wenn der Bezugszeitpunkt auf den Entschei-
dungszeitpunkt fällt . Bereits getätigte Zahlungen, die nicht ent-
scheidungsrelevant sind, werden nicht einbezogen . 

Sofern die laufenden Zahlungen nicht zum Ende des Jahres fäl-
lig sind, kann dies durch Multiplikation des Barwertes mit ei-
nem Korrekturfaktor berücksichtigt werden (vgl . Tabelle 2 .2) .

Wenn es absehbar entscheidungsrelevant ist, sollten die Abzin-
sungen genauer (zum Beispiel monatsgenau oder noch präzi-
ser) vorgenommen werden . 

3.5.1.1.1 Diskontierungszinssatz 

Der für die jeweilige Fallgruppe anzuwendende nominale Kal-
kulationszinssatz für die Diskontierung wird vom MdF unter 
Bezugnahme auf das jeweilige Rundschreiben des BMF durch 
einen eigenen Erlass mitgeteilt (vgl . Nummer 2 .7) .

3.5.1.1.2 Die Berechnung des Kapitalwertes im Einzelnen

(1)  Erfassung der einmaligen Ein- und Auszahlungen

 Einmalige Ausgaben sind mit dem vollen Betrag im Jahr 
der Auszahlung anzusetzen . Einzahlungen, zum Beispiel 
aus dem Verkauf von Gegenständen, sind entsprechend ein-
zutragen . Für jede der Ein- und Auszahlungen ist der Bar-
wert mittels des Abzinsungsfaktors zu ermitteln . Dieser 
kann aus Tabelle 1 .1 (unten) entnommen oder anhand der 
oben genannten Formel berechnet werden . 

Beispiel: Eine Zahlung über 100.000 €, fällig in zwei Jah-
ren, hat bei 1,3 % Kalkulationszinssatz einen Barwert von 
97.450 € (100.000 € × Abzinsungsfaktor 0,9745).

(2)  Erfassung der laufenden Ein- und Auszahlungen

Bei jährlich unterschiedlichen Beträgen sind die Jahresbe-
träge der Einzahlungen und Auszahlungen für jedes Jahr 
des betrachteten Zeitraumes mit dem für das Jahr geltenden 
Abzinsungsfaktor aus Tabelle 1 .1 zu multiplizieren und er-
geben jeweils wiederum den Barwert des betreffenden Jah-
res . Die Summe aller Barwerte der einzelnen Jahre ergibt 
den Barwert der betreffenden Position . 

Bei jährlich gleich bleibenden Beträgen vereinfacht sich die 
Berechnung durch Benutzung des (Renten-)Barwertfaktors 
(vgl . unten, Tabelle 2 .1), der die Zwischenberechnung der 
Barwerte pro Jahr überflüssig macht.

Beispiel: Eine Gehaltszahlung von 70.000 € jährlich über 
zehn Jahre hat bei 4 % Abzinsung einen Barwert von 
567.763 € (70.000 € × Barwertfaktor 8,1109).

(3)  Ergebnisermittlung

Hinweis: Bei der Ermittlung der Wirtschaftlichkeit muss 
auch die jeweilige Zielerreichung mit berücksichtigt wer-
den (vgl. Nummer 3.5.1.3). Wenn an dieser Stelle der Be-
griff „wirtschaftlich“ verwendet wird, so wird hier aus Ver-
einfachungsgründen von gleicher Zielerreichung der 
Handlungsalternativen ausgegangen.

Der Kapitalwert der Maßnahme ergibt sich als Summe der 
Barwerte aller Positionen . Ist der Kapitalwert positiv, so ist 
die Maßnahme absolut wirtschaftlich . Absolute Wirtschaft-
lichkeit ist bei Maßnahmen der Bedarfsdeckung der Ver-
waltung in der Regel nicht erreichbar .

Sind zwei oder mehrere Alternativen zu vergleichen, so ist 
diejenige mit dem höchsten Kapitalwert vorteilhafter (rela-
tive Wirtschaftlichkeit) . Entscheidend ist die relative Wirt-
schaftlichkeit zwischen mehreren Alternativen .

Werden nur Auszahlungen oder negative Kapitalwerte 
(Auszahlungen sind höher als Einzahlungen) betrachtet, so 
ist die Alternative mit dem betragsmäßig niedrigsten nega-
tiven Kapitalwert wirtschaftlicher (zum Beispiel ist -10 > 
-100) . Auch eine Alternative mit negativem Kapitalwert 
kann somit die wirtschaftlichste aller relevanten Hand-
lungsalternativen sein . Die relative Wirtschaftlichkeit der 
Variante mit dem am wenigsten negativen Kapitalwert stellt 
den Regelfall in der Verwaltung dar .
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Beispiel 1:
(Das Jahr 0 ist im Beispiel der Bezugszeitpunkt) 

Nr. Ein-/Auszahlungen Jahr 0 Jahr 1 Jahr 2
1 Investitionsausgaben -100.000
2 laufende Personalausgaben 1 -15.000 -15.000 
3 laufende Personalausgaben 2  -5.000  -4.000
4 laufende Sachausgaben 1 -10.000  -9.000
5 Einnahmen aus Verkäufen (Restwert)  1.000

Kapitalwertberechnung nach oben beschriebener Vorgehensweise (Schritte (1) bis (3) bei i = 4 %):

Jahr 0
Barwert Zahlung Nr. 1 [vgl. Schritt (1)] -100.000
Barwert Zahlung Nr. 2 (laufende Personalausgaben 1) 
mittels Rentenbarwertfaktor [vgl. Schritt (2)]

-28.292
[-15.000 × 1,8861]

Barwerte aus Zahlungen Nr. 3 bis 5:

Jahr 0 Jahr 1 Jahr 2
Summe Zahlungen Nr. 3 bis 5 0 -15.000 -12.000
Barwert je Jahr 0 -14.423

[-15.000 × 0,9615]
-11.095

[-12.000 × 0,9246]
Summe Barwerte Nr. 3 bis 5  -25.518

Kapitalwert [vgl. Schritt (3)] -153.810

Beispiel 2: Ein komplexes Beispiel mithilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms unter Anwendung der Zinssätze der Zinsstrukturkurve

Nr. Ein-/Auszahlungen Jahr 0 Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7
1 Investitionsausgaben -100.000        
2 laufende Personalausgaben 1  -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
3 laufende Personalausgaben 2  -5.000 -4.000 -4.000 -5.000 -4.000 -3.000 -5.000
4 laufende Sachausgaben 1  -10.000 -9.000 -7.500 -10.000 -9.000 -7.000 -10.000

5 Einnahmen aus Verkäufen 
(Restwert) 

        

Zinssatz lt. Zinsstrukturkurve 0,00 % 0,65 % 1,12 % 1,55 % 1,94 % 2,29 % 2,59 % 2,87 %

Formel zur Berechnung 
des Barwerts je Jahr

Summe der Zahlungen je Jahr
(1 + Zinssatz lt. Zinsstrukturkurve)Jahr

Barwert je Jahr -100.000 -29.806 -27.383 -25.305 -27.781 -25.003 -21.444 -24.609

Nr. Ein-/Auszahlungen Jahr 8 Jahr 9 Jahr 10 Jahr 11 Jahr 12 Jahr 13 Jahr 14 Jahr 15
1 Investitionsausgaben         
2 laufende Personalausgaben 1 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
3 laufende Personalausgaben 2 -4.000 -4.000 -5.000 -4.000 -2.500 -5.000 -4.000 -4.000
4 laufende Sachausgaben 1 -9.000 -4.000 -10.000 -9.000 -10.000 -10.000 -9.000 -9.000
5 Einnahmen aus Verkäufen 

(Restwert) 
      35.000 50.000

Zinssatz lt. Zinsstrukturkurve 3,11 % 3,31 % 3,49 % 3,65 % 3,78 % 3,89 % 3,98 % 4,05 %

Formel zur Berechnung des 
Barwerts je Jahr

Summe der Zahlungen je Jahr
(1 + Zinssatz lt. Zinsstrukturkurve)Jahr

Barwert je Jahr -21.916 -17.157 -21.288 -18.875 -17.618 -18.267 4.053 12.128

Kapitalwert -380.272
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3.5.1.2 Kostenvergleichsrechnung als monetäre Berech-
nungsmethode

Kostenvergleichsrechnungen sind geeignet für Maßnahmen mit 
geringer finanzieller Bedeutung ohne langfristige Auswirkungen.

In der Kostenvergleichsrechnung werden die Kosten der alterna-
tiven Lösungsvorschläge miteinander verglichen und die kosten-
günstigste Alternative bestimmt . Die Kostenvergleichsrechnung 
setzt voraus, dass die untersuchten Alternativen leistungsgleich 
sind . Dabei sind grundsätzlich die Kosten je Zeitabschnitt (zum 
Beispiel Kalenderjahr) oder die Kosten je Leistungseinheit (zum 
Beispiel pro Vorgang) zum Vergleich heranzuziehen .

Der Ablauf zur Berechnung sieht wie folgt aus:

(1) Erfassung der laufenden jährlichen Kosten

 Hierzu zählen die Personalkosten und Sachkosten ein-
schließlich der Gemeinkosten . Vereinfacht wird die Ermitt-
lung der Kosten durch Verwendung der durchschnittlichen 
Personalkostensätze und Sachkostenpauschalen je Arbeits-
platz, die im Regelfall anzuwenden sind .

(2)  Erfassung der Einmalkosten

 Die Einmalkosten sind in laufende jährliche Kosten umzu-
rechnen, da ein beliebiges durchschnittliches Jahr im Ver-
lauf der Maßnahme betrachtet wird . Die jährlichen Kapital-
kosten sind als kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen 
einzusetzen:

- Kalkulatorische Abschreibungen

 Kalkulatorische Abschreibungen sind anzusetzen, so-
fern nicht geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 410 Euro) 
vorliegen . Wird zum Beispiel für eine Investition von 
einer wirtschaftlichen Nutzungsdauer von fünf Jahren 
ausgegangen, so sind für die Kostenvergleichsrechnung 
20 Prozent des Anschaffungswertes als kalkulatorische 
Abschreibung zu übernehmen (Normalfall Abschrei-
bung in gleichen Raten) .

 Anschaffungswert - realisierbarer Restwert
Abschreibungsbetrag =

 Nutzungsdauer

- Kalkulatorische Zinsen

 Die kalkulatorischen Zinsen für das eingesetzte Kapital 
können vereinfacht berechnet werden:

  ( Anschaffungswert + Restwert ) × Kalkulationszinssatz
 Kalk . Zinsen =

  2

 Der anzuwendende Kalkulationszinssatz wird vom 
MdF unter Bezugnahme auf das jeweilige Rundschrei-
ben des BMF durch einen eigenen Erlass mitgeteilt .

(3)  Ergebnisermittlung 

 Die Gesamtkosten der Alternativen sind zu berechnen . So-
weit darüber hinaus unterschiedliche Leistungsmengen 
vorliegen, sind die Kosten je Leistungseinheit zusätzlich zu 
berechnen (Gesamtkosten/Anzahl der Leistungseinheiten) . 
Als Ergebnis liegt die kostengünstigere Alternative fest .

Die Kostenvergleichsrechnung ist grundsätzlich unter Berück-
sichtigung aller Kosten (Vollkosten) vorzunehmen . In einzel-
nen Fällen kann zur rechnerischen Vereinfachung ein verkürz-
tes Verfahren angewandt werden, das nur die Mehr-/Minder- 
kosten erfasst, die sich zwischen dem alten Verfahren („Fort-
führungsfall“) und der Lösungsalternative ergeben .

Im Fall kurzfristiger Planungsentscheidungen sind nur diejeni-
gen Kostenarten in die Vergleichsrechnung aufzunehmen, die 
im Planungszeitraum tatsächlich veränderbar sind .

Beispiel: Bei der kurzfristigen Entscheidung über die Vergabe 
eines einzelnen Druckauftrags (Hausdruckerei oder externe 
Vergabe) sind Kapitalkosten für die vorhandenen Maschinen 
nicht ansetzbar, da diese bei externer Vergabe nicht eingespart 
werden.

Die Berechnung zeigen nachfolgende Schemata . Die Kosten- 
arten sind gegebenenfalls bedarfsgerecht weiter aufzugliedern .

Kostenarten Kosten in € pro Jahr
Alternative 1 

(ohne Investition)
Alternative 2 

(mit Investition)
1 . Personalkosten 26 .600 10 .000
2 . Sachkosten 4 .000 6 .000
3 . Kalkulatorische Kosten
3 .1 kalkulatorische Abschreibung 

(30 .000 € / 5 Jahre Nutzung) 6 .000

3 .2 kalkulatorische Zinsen 
[bei 2 % Kalkulationszinssatz von (30 .000 € - Restwert) / 2] 300

4 . Gemeinkosten 2 .000 2 .000
Summe (1 . - 4 .) 32 .600 24 .300
Ergebnis: Minderkosten Alternative 2 8 .300

Schema 1: Kostenvergleichsrechnung mit Vollkosten
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Kostenarten Kosten in € pro Jahr
Mehrkosten Minderkosten

(der Neubeschaffung)
1 . Personalkosten 16 .600
2 . Sachkosten 2 .000
3 . Kalkulatorische Kosten
3 .1 kalkulatorische Abschreibung

(30 .000 € / 5 Jahre Nutzung) 6 .000

3 .2 kalkulatorische Zinsen
[bei 2 % Kalkulationszinssatz von (30 .000 € - Restwert) / 2] 300

Summe Mehr-/Minderkosten 8 .300 16 .600
Ergebnis: Minderkosten Alternative 2 8 .300

Schema 2: Kostenvergleichsrechnung mit Mehrkosten/Minderkosten

3.5.1.3 Nutzwertanalyse als nicht-monetäre Methode

Anstelle der ausschließlich rechnerischen Ermittlung werden 
bei nicht-monetären Methoden Vergleiche auf Basis von Be-
wertungspunkten zur Beurteilung eingesetzt . Bevor diese Über-
legungen weiterverfolgt werden, sollte geprüft werden, ob eine 
Monetarisierung vollständig möglich ist . 

Auf den ersten Blick nicht-monetäre Aspekte haben vielfach 
einen monetär erfassbaren Einfluss auf das Ergebnis einer Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung . Beispielsweise kann sich die Qua-
lität eines Wirtschaftsgutes auf dessen Langlebigkeit auswir-
ken . Diese Langlebigkeit sollte dazu führen, dass weniger 
Ersatzbeschaffungen notwendig werden, was sich auch auf die 
monetäre Betrachtungsweise auswirken sollte . 

Teilweise lassen sich jedoch aus übergeordneten (politischen) 
Zielen nur schwer konkrete Mindestwerte ableiten . In diesem 
Fall kann die Gegenüberstellung der jeweiligen Zielerrei-
chungsgrade der relevanten Handlungsalternativen anhand ei-
ner Nutzwertanalyse zweckdienlich sein .

Es kann für den Entscheidungsträger daneben hilfreich sein, 
wenn zusätzlich zu deren prognostizierten monetären Auswir-
kungen die Darstellung von einzelnen Aspekten anhand einer 
Nutzwertanalyse erfolgt (zum Beispiel Entfernung einer 
Dienststelle von einer anderen, vorgegebene Wartungsinterval-
le etc .) .

Der Einfluss nicht-monetärer Aspekte auf das monetäre Ergeb-
nis sollte in jedem Fall mit angemessenem Aufwand prognosti-
ziert werden .

Die Durchführung einer Nutzwertanalyse umfasst folgende 
Schritte:

(1)  Festlegung und Gewichtung der Bewertungskriterien

 Die Kriterien, die zur Beurteilung der Maßnahme dienen, 
sind fachbereichsspezifisch festzulegen und entsprechend 
ihrer Bedeutung zu gewichten (Summe der Gewichte = 
100) und zu dokumentieren . Die einzelnen Bewertungskri-
terien sollen sich nach Möglichkeit nicht überschneiden, da 
ansonsten eine unbeabsichtigte Mehrfachanrechnung erfol-

gen könnte . Die einzelnen Kriterien sollten sich zudem 
nicht widersprechen . Der je Kriterium benutzte Maßstab 
zur Beurteilung ist so genau wie möglich festzuhalten .

(2)  Beurteilung der Handlungsalternative

 Für jede Handlungsalternative wird beurteilt, ob ein Krite-
rium zutrifft, teilweise zutrifft oder nicht zutrifft . Entspre-
chend sind zwischen 0 und 10 Punkte zu vergeben . Es ist 
empfehlenswert, die Beurteilung von mindestens zwei 
Personen(-gruppen) unabhängig voneinander durchführen 
zu lassen und die Ursachen von gegebenenfalls auftreten-
den Abweichungen zu ermitteln und zu dokumentieren . 

(3)  Berechnung des Ergebnisses

 Der Teilnutzen einer Handlungsalternative hinsichtlich eines 
Kriteriums ergibt sich durch Multiplikation der Punkte und 
deren Gewichtung . Der Nutzwert einer Handlungsalternative 
errechnet sich aus der Addition aller zugehörigen Teilnutzen 
und dient als Vergleichsmaßstab zur Bewertung der Alternati-
ven untereinander .

Beispiel: Nutzwertanalyse (Teilnutzen = Gewicht x Punkte)
Kriterium Gewicht Alternative 1 Alternative 2

Punkte Teil-
nutzen

Punkte Teil-
nutzen

A 25 5 125 7 175
B 25 7 175 4 100
C 50 6 300 8 400
Nutzwert 600 675

3.5.1.4 Zusammenfassung der monetären und der nicht-
monetären Bewertung

Im Anschluss ist die monetäre Bewertung mit den Ergebnissen 
der Nutzwertanalyse zusammenzufassen .

Um dem Entscheidungsträger eine ausreichende Grundlage für 
seine Entscheidung zu unterbreiten, ist das Ergebnis der mone-
tären Betrachtung und der Nutzwertanalyse darzustellen und 
eine beschreibende Begründung für den Entscheidungsvor-
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schlag damit zu verbinden . Dabei ist darauf zu achten, dass die 
Gewichtung der monetären Bewertung in einem angemessenen 
Verhältnis zu der Gewichtung der qualitativen Bewertung steht . 
Sofern das Ergebnis nach Nutzwerten konträr zum Ergebnis bei 
der monetären Bewertung ausfällt, ist ein darauf beruhender 
Entscheidungsvorschlag vertieft zu begründen .

Eine Verrechnung der monetären Werte mit den Ergebnissen der 
Nutzwertanalyse der einzelnen Alternativen ist nicht zulässig .

3.5.2 Kosten-Nutzen-Analyse als gesamtwirtschaftliches 
Verfahren 

Die Kosten-Nutzen-Analyse ist das umfassendste Verfahren zur 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung . Anders als bei den einzelwirt-
schaftlichen Verfahren findet im allgemeinen eine gesamtwirt-
schaftliche Betrachtung statt, das heißt, alle positiven wie nega-
tiven Wirkungen der Maßnahme sind in Ansatz zu bringen, 
unabhängig davon, wo und bei wem sie anfallen . Je nach dem 
Grad der Erfassbarkeit und der Möglichkeit zur Monetarisie-
rung lassen sich die aufzunehmenden Positionen gliedern in:

- direkte Kosten/Nutzen, 
 die aufgrund verfügbarer Marktpreise direkt ermittelbar 

sind (zum Beispiel die Investitionskosten beim Autobahn-
bau),

- indirekte Kosten/Nutzen,
 die erst über Vergleichsabschätzungen monetär zu ermitteln 

sind (zum Beispiel die Lärmbelästigung durch eine Auto-
bahn) und

- nicht monetarisierbare Kosten/Nutzen,
 die über eine Vorteils-/Nachteilsdarstellung oder eine Nutz-

wertanalyse zu bewerten sind (zum Beispiel Veränderung 
des Landschaftsbildes) . 

Voraussetzung für den Einsatz der Kosten-Nutzen-Analyse ist 
eine für den Fachbereich spezifizierte Vorgabe, welche die Zie-
le, die zu erfassenden Maßnahmewirkungen, Bewertungsmaß-
stäbe etc . enthält, um die Erstellung einer Kosten-Nutzen-Ana-
lyse zu vereinfachen und eine übergreifende Vergleichbarkeit 
im Fachbereich sicherzustellen . Die Entwicklung dieser spezi-
fischen gesamtwirtschaftlichen Vorgaben ist Aufgabe der jewei-
ligen Fachbereiche .

Zeitlich unterschiedlich anfallende Kosten und Nutzen sind 
durch eine Rechnung mit Kapitalwerten (vgl . entsprechend 
Nummer 3 .5 .1 .1) zu berücksichtigen . 

Dabei gilt auch hier - wie bei dem einzelwirtschaftlichen Ver-
fahren - (vgl . Nummer 3 .5 .1 .3), dass geprüft werden sollte, ob 
eine Monetarisierung nicht vollständig möglich ist (zum Dis-
kontierungszinssatz vgl . Nummer 2 .7) .

3.5.3 Vorgehensweise bei Förderprogrammen

Förderprogramme (zum Beispiel sozialpolitische, familienpoli-
tische, umweltpolitische Programme) haben oft primär Ziele, 
die sich einer monetären Bewertung entziehen . Die Programm-
ziele sind in der Regel allgemein verbal beschrieben (in Geset-
zen, Regierungsbeschlüssen usw .) und müssen für ihre (wirt-
schaftliche) Umsetzung erst operationalisiert werden . Hierzu 

sind die Ziele in messbaren Größen, sogenannten Indikatoren  
beziehungsweise Kennzahlen, abzubilden (zum Beispiel über 
Umweltindikatoren, soziale Indikatoren, volkswirtschaftliche 
und demografische Indikatoren/Kennzahlen. Zur Bildung von 
Indikatoren vgl . Nummer 3 .8) . Die Zielerreichung beziehungs-
weise der Zielerreichungsgrad wird, die Eignung der gewählten 
Indikatoren vorausgesetzt, so messbar .

Bei komplexen Maßnahmen kann eine Hierarchisierung der 
Ziele erforderlich sein (Teil- beziehungsweise Unterziele) . Bei 
der Operationalisierung sind auch mögliche Zielkonflikte (kon-
kurrierende Ziele, gegenläufige beziehungsweise sich aus-
schließende Ziele) zu identifizieren.

Förderprogramme, die nicht auf einer gesetzlichen Leistungs-
pflicht beruhen, folgen wirtschaftlich häufig dem Maximalprin-
zip, das heißt, mit einem vorgegebenen Haushaltsansatz soll 
eine größtmögliche Wirkung im Sinne der Zielsetzung der För-
derung erzielt werden . Es sollte in diesen Fällen stets geprüft 
werden, ob die Ziele hinreichend auch mit weniger Mitteln er-
reicht werden können . So wird der Nutzenzuwachs (Grenznut-
zen) bei steigendem Mitteleinsatz oft geringer, das heißt, der 
Nutzenzuwachs verläuft nicht linear zu den aufgewendeten 
Mitteln . Programme sollten deshalb stets in geeigneten Zeitab-
ständen evaluiert werden (vgl . hierzu unten, Erfolgskontrollen) .

3.6 Berücksichtigung von Risiken und Risikoverteilung

Eine Bewertung der Risiken oder Risikokategorien und deren 
Auswirkung ist notwendig, um die erwarteten, in der Kapital-
wertmethode zu berücksichtigenden Ein- und Auszahlungen 
realitätsnah bestimmen zu können . Für einige bedeutende Ein-
zelrisiken oder Risikokategorien siehe beispielsweise „Leit- 
faden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten“ 
(Anlage zu VV Nr . 2 .6 zu § 7 LHO) .

In der Planungsphase sind die realistischerweise zu erwarten-
den Werte für Ein- und Auszahlungen (Erwartungswerte) mit 
angemessenem Aufwand zu ermitteln . Der „Erwartungswert“ 
soll das im Durchschnitt zu erwartende projektspezifische Risi-
ko beinhalten . Damit soll eine Über- oder Unterschätzung der 
zu erwartenden Ein- und Auszahlungen vermieden werden . Im 
Falle empirisch hergeleiteter Daten ist die Verwendung von 
Werten, die vom historischen (statistischen) Durchschnitt ab-
weichen, zu begründen und zu dokumentieren .

Hinweis: Der Erwartungswert ist ein statistischer Fachbegriff 
(Stochastik). Er ergibt sich aus dem Mittelwert der empirisch 
gewonnenen Häufigkeitsverteilung bei gleichartigen Maßnah-
men. Abweichungen vom Erwartungswert (positiv oder nega-
tiv) sind „zufällig“. Der Begriff wird hier in einem erweiterten 
Sinne verwendet, so dass er im Falle nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand empirisch herleitbarer Werte 
auch fundierte (Experten-)Einschätzungen zur Höhe der erwar-
teten Ein- beziehungsweise Auszahlungen mit umfasst.

Im Hinblick auf die Angemessenheit der Wirtschaftlichkeits- 
untersuchung („Wirtschaftlichkeit der Wirtschaftlichkeitsunter-
suchung“) ist zwischen der Vorgehensweise bei finanziell be-
deutsamen Maßnahmen und Maßnahmen mit geringerer finan-
zieller Bedeutung zu unterscheiden . 
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3.6.1 Vorgehensweise bei finanziell bedeutsamen Maß-
nahmen 

Bei finanziell bedeutsamen  Maßnahmen (zum Beispiel Infra-
struktur) sind die Erwartungswerte für die Ein- und Auszahlun-
gen unter Berücksichtigung der zu erwartenden projektspezifi-
schen Risiken zu bestimmen .

Bei finanziell bedeutsamen Maßnahmen mit langem Betrach-
tungszeitraum kann es im Einzelfall erforderlich sein, neben 
den sogenannten unsystematischen auch sogenannte systemati-
sche Risiken zu berücksichtigen .

3.6.1.1 Unsystematische Risiken

Anhand der im Folgenden beschriebenen Vorgehensweise sol-
len die Erwartungswerte für Ein- und Auszahlungen so gebildet 
werden, dass zum Entscheidungszeitpunkt nur noch zufällige 
positive oder negative Abweichungen von ihnen erwartet wer-
den, das heißt, dass sie nur noch mit unsystematischen Risi-
ken behaftet sind . 

(1)  Auflistung projektspezifischer Risiken

 Zu Beginn der Risikoanalyse sollten die mit den Hand-
lungsalternativen verbundenen relevanten Risiken identifi-
ziert und dokumentiert werden . Beispiele für projektspezi-

fische Risiken sind etwa die Risikokategorien Planungs- 
risiken, Finanzierungsrisiken, Baurisiken, Betriebsrisiken, 
Verwertungsrisiken oder sonstige Leistungsstörungen .

(2) Darstellung projektspezifischer Risiken anhand einer Risi-
ko-Matrix 

a) Festlegung der Bewertungsskalen

 Zunächst sind Bewertungsskalen sowohl für die mögli-
che Eintrittswahrscheinlichkeit als auch für die poten-
zielle Schadenshöhe der einzelnen Risiken zu definie-
ren, um auf einem einheitlichen Maßstab beruhende 
und nachvollziehbare Bewertungen sicherzustellen .

b) Kategorisierung der Risiken

 In einem nächsten Schritt sind sowohl Eintrittswahr-
scheinlichkeiten als auch Schadenshöhe auf Basis der 
zuvor festgelegten Bewertungsskalen einzuschätzen . 
Aus der Kombination der Bewertungen von Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Schadenshöhe lässt sich die Zu-
ordnung der Einzelrisiken zu einer der zuvor definier-
ten Risikogruppen (zum Beispiel C-Risiken) vorneh- 
men; die projektspezifischen Risiken können demzu-
folge in bedeutende (A-Risiken) und weniger bedeuten-
de Risiken (C-Risken) eingeteilt werden . 

(3)  Quantifizierung der monetär bewertbaren Risiken

 In einem weiteren Schritt ist zu entscheiden, welche Risi-
ken im weiteren Verlauf quantitativ zu analysieren sind . 
Dies ist insbesondere bei Risiken der Fall, die in der Risiko-
matrix als bedeutend ausgewiesen sind . 

 Bei der Quantifizierung der Risiken sollte - sofern möglich -  
auf statistisch gesicherte Daten zurückgegriffen werden . 
Die Datenbasis, die der Quantifizierung zugrunde liegt, ist 

Beispiel einer Risiko-Matrix mit dreiteiliger Bewertungsskala (gering, mittel, hoch):

in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nachvollziehbar dar- 
zustellen .

 Zur Quantifizierung von Risiken können folgende Orientie-
rungsgrößen herangezogen werden:

- möglicher Schaden bei Eintritt des Risikos, multipli-
ziert mit der - gegebenenfalls abgeschätzten - Eintritts-
wahrscheinlichkeit

- Versicherungsprämien, soweit das Risiko durch Versi-
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cherungen versicherbar ist (unabhängig vom geltenden 
Grundsatz der Selbstversicherung, vgl . VV Nr . 11 zu 
§ 34 LHO)

(4)  Anpassung der Wirtschaftlichkeitsberechnung

 Sofern und soweit die monetär betrachteten Risiken nicht in 
dem in (3) ermittelten Umfang bereits in den Erwartungs-
werten berücksichtigt wurden, sind die Erwartungswerte 
durch Risikozu- oder Risikoabschläge zu korrigieren . Die 
Risikozu- beziehungsweise -abschläge sind bei den jeweili-
gen Positionen der Wirtschaftlichkeitsberechnung entspre-
chend ihrem zeitlichen Auftreten zu berücksichtigen . So-
dann ist die Wirtschaftlichkeitsberechnung mit den derart 
angepassten Werten erneut durchzuführen . 

 Bei Risiken, die in einer Handlungsalternative selbst getra-
gen werden, im Regelfall allerdings zu versichern sind (zum 
Beispiel im Bereich der Infrastruktur: Gebäudeschäden/Un-

tergang wegen Feuer etc .), könnte eine monetäre Berück-
sichtigung durch den Ansatz entsprechender Versicherungs-
prämien (gegebenenfalls abzüglich von Verwaltungspau- 
schalen) erfolgen. Die Herleitung der projektspezifischen  
Risikozu- und -abschläge ist in der Wirtschaftlichkeitsunter-
suchung nachvollziehbar darzustellen .

Beispiel [zu (1) - (4)]: 

In einer relevanten Handlungsalternative werden die pro-
jektspezifischen Risiken zunächst identifiziert und doku-
mentiert. Anhand einer Risikomatrix wird aufgrund der 
Eintrittswahrscheinlichkeit und der damit verbundenen 
Schadenshöhe unter anderem das Risiko der „Überschrei-
tung der Bauzeit“ als bedeutendes Risiko eingeschätzt und 
nachfolgend quantitativ analysiert. 

Aus der Analyse ergibt sich:

Risiko: „Überschreitung der Bauzeit“
Über-/Unterschreitung um: Schadenshöhe/Vorteilswert € Wahrscheinlichkeit

- 6 Monate - 1 .000 .000 10 %
0 0 80 %

+ 6 Monate + 2 .000 .000 10 %

Sofern und soweit diese monetären Auswirkungen durch die 
Über-/Unterschreitung der Bauzeit nicht in dem ermittelten 
Umfang bereits in den in die Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung eingestellten Werten berücksichtigt wurden, sind die-
se Werte durch Risikozu- oder Risikoabschläge zu korrigie-
ren. Die Risikozu- beziehungsweise -abschläge sind bei den 
jeweiligen Positionen der Wirtschaftlichkeitsberechnung 
entsprechend ihrem zeitlichen Auftreten zu berücksichtigen. 
Durch dieses Vorgehen werden Erwartungswerte gebildet, 
von denen zum Entscheidungszeitpunkt  nur noch zufällige 
positive oder negative Abweichungen erwartet werden.

Die Wahrscheinlichkeit der Bauzeitüberschreitung und  
die Schadenshöhe sind vorab ungewiss und müssen daher  
- beispielsweise auf der Grundlage von vorhandenen Da-
tenbeständen - geschätzt werden. 

(5)  Abgleich der Erwartungswerte

 Abschließend ist nochmals kritisch zu hinterfragen, ob die 
so ermittelten „neuen“ Erwartungswerte unter Berücksich-
tigung aller Umstände, das heißt, nicht nur der hier im Ein-
zelnen anhand der monetären Risikobetrachtung [vgl . (3) 
und (4)] betrachteten Risiken, realistisch sind . 

 Im Ergebnis sollen möglichst nur noch zufällige Abwei-
chungen von den Erwartungswerten für die Ein- und Aus-
zahlungen zu erwarten sein . 

 Andernfalls sind die „neuen“ Erwartungswerte erneut ent-
sprechend zu korrigieren, und die Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung ist mit den korrigierten Werten nochmals durch-
zuführen . 

3.6.1.2 Systematische Risiken

Neben den direkt mit der Realisierung des Projekts in Zusam-
menhang stehenden Risiken können auch solche Risiken eine 
Rolle spielen, die von den Projektbeteiligten nicht beeinflusst 
werden können und von gesamtwirtschaftlicher Relevanz sind . 
Diese sind allerdings nur in wenigen Ausnahmefällen - zum 
Beispiel bei großen Infrastrukturprojekten - von Bedeutung und 
im Einzelfall zu prüfen . 

Systematische Risiken können über sogenannte „Sicherheits-
äquivalente“ (durch pauschale Zu- und Abschläge) berücksich-
tigt werden . Diese sind zu begründen . Wie die unsystematischen 
Risiken sind auch die systematischen Risiken über die Zahlungs-
ströme zu berücksichtigen . Dabei sollten die systematischen Ri-
siken aus Transparenzgründen separat ausgewiesen werden . 

Zu- oder Abschläge zum Diskontierungszinssatz sind keine me-
thodisch akzeptable Alternative . 

3.6.2 Vorgehensweise bei Maßnahmen mit geringerer 
finanzieller Bedeutung

Auch bei Maßnahmen mit geringerer finanzieller Bedeutung 
(zum Beispiel Beschaffungsmaßnahmen aus dem Bereich Ma-
terialverwaltung) sind die Erwartungswerte für die Ein- und 
Auszahlungen unter Berücksichtigung der zu erwartenden pro-
jektspezifischen Risiken zu ermitteln (vgl. Nummer 3.6.1.1 
oben) . 

Für die Ermittlung der Erwartungswerte kann in diesen Fällen 
auf angemessen begründete  Einschätzungen zurückgegriffen 
werden . Es kann auch ausreichend sein, wenn die monetären 
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Auswirkungen von Risiken oder Risikokategorien dabei (teil-
weise) zusammengefasst werden und keine durchgehende 
Trennung nach den monetären Auswirkungen einzelner Risiken 
oder Risikokategorien erfolgt .

Eine kurze Darstellung der mit den Handlungsalternativen ver-
bundenen Risiken im Einzelnen [gegebenenfalls anhand einer 
Risiko-Matrix, vgl . Nummer 3 .6 .1 .1 (2)] ist jedoch in jedem 
Fall erforderlich . 

Eine gesonderte Berücksichtigung systematischer Risiken ist 
nicht erforderlich .

3.6.3 Berücksichtigung der Risikoverteilung

Gemäß § 7 Absatz 2 Satz 2 LHO ist die mit den Maßnahmen 
verbundene Risikoverteilung in einer Wirtschaftlichkeitsunter-
suchung zu berücksichtigen . Diese Vorschrift wurde mit Arti-
kel 4 Absatz 1 Nummer 1 des ÖPP-Beschleunigungsgesetzes 
vom 1 . September 2005 eingeführt . Eine faire und angemesse-
ne Risikoverteilung zwischen der öffentlichen Hand und priva-
ten Vertragsparteien im Sinne des § 7 Absatz 2 Satz 2 LHO ist 
Teil des Projektmanagements . 

Grundsätzlich sollten die Risiken jeweils dem Partner zugeord-
net werden, der sie aufgrund seiner Kompetenz am besten ein-
schätzen und steuern kann .

Die Verteilung von Risiken zwischen der öffentlichen Hand 
und privaten Vertragsparteien setzt eine Analyse der Risiken 
selbst voraus (vgl . Nummer 3 .6 .1) . 

3.7 Sensitivitätsanalyse und Szenarioanalyse 

3.7.1 Sensitivitätsanalyse

Wenn das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ent-
scheidend von vergleichsweise unsicheren Annahmen abhängt, 
ist im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse darzustellen, 

- wann,
- wie und
- unter welchen Umständen

sich infolge der Abhängigkeit von getroffenen Annahmen das 
Ergebnis verändert und die Vorteilhaftigkeit der als wirtschaft-
lichste ermittelten Handlungsalternative zugunsten einer ande-
ren Handlungsalternative verloren geht .

Im Rahmen der Sensitivitätsanalyse geht es nicht darum, die 
eigenen Annahmen wieder in Frage zu stellen . Es erfolgt daher 
auch keine Veränderung oder Anpassung der Wirtschaftlich-
keitsberechnung; diese bleibt unverändert bestehen . Vielmehr 
soll ermittelt und dargestellt werden, ob und gegebenenfalls 
wann sich der Entscheidungsvorschlag zugunsten einer anderen 
Handlungsalternative ändern würde . Sind solche „sensitiven“ 
Annahmen vorhanden, ist dies im Anschluss an das ermittelte 
Ergebnis darzustellen . Auf diese Weise schafft die Sen- 
sitivitätsanalyse Transparenz darüber, wie weit der Entschei-
dungsvorschlag von den in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

getroffenen Annahmen abhängt beziehungsweise wie weit die 
Werte von den angenommenen Werten abweichen dürfen, ohne 
dass sich das Ergebnis ändert . 

Die Untersuchung der Empfindlichkeiten des Ergebnisses auf 
die Veränderung der wenig gesicherten Parameter der Rech-
nung über eine Skalierung (Abweichung um 5 Prozent, 10 Pro-
zent usw .) kann hilfreich sein . 

Diese Überprüfung der getroffenen Annahmen setzt eine voll-
ständige Dokumentation aller Annahmen voraus . Im Regelfall 
wird es angemessen sein, die jeweiligen Annahmen gesondert 
voneinander zu betrachten und auf deren gegebenenfalls vor-
handene Abhängigkeit zueinander kurz einzugehen . 

3.7.2 Szenarioanalyse

Bei finanziell bedeutsamen Maßnahmen empfiehlt sich die 
Durchführung einer Szenarioanalyse, um die Beziehung der 
Annahmen zueinander besser darstellen zu können . 

Bei der Szenarioanalyse werden für ausgewählte Szenarien die 
bei den vergleichsweise unsicheren Annahmen zu berücksichti-
genden Auf- und Abschläge festgelegt und im Zahlungsstrom 
rechnerisch berücksichtigt . Ratsam ist zumindest die Darstel-
lung eines „Best-Case-Szenarios“ zur Beschreibung der unter 
realistischen Annahmen voraussichtlich günstigsten Projektent-
wicklung sowie eines „Worst-Case-Szenarios“ . 

3.7.3 Abgrenzung der Sensitivitätsanalyse und der Sze-
narioanalyse von der Berücksichtigung der Risi-
ken und Risikoverteilung

Die monetäre Berücksichtigung der Risiken und Risikovertei-
lung wird regelmäßig eine erhebliche Anzahl von Annahmen 
enthalten, zum Beispiel Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risi-
kos oder voraussichtliche Höhe eines Schadensereignisses . Erst 
nach Abschluss der Wirtschaftlichkeitsberechnung einschließ-
lich Berücksichtigung der Risikoverteilung steht die wirtschaft-
lichste Handlungsalternative fest . 

Danach wird auf dieser Grundlage im Rahmen der Sensitivi-
tätsanalyse beziehungsweise Szenarioanalyse geprüft, ob und 
wie Abweichungen von den getroffenen Annahmen den Ent-
scheidungsvorschlag beeinflussen. Die daraus gewonnenen Er-
kenntnisse müssen im Rahmen einer Gesamtabwägung hin-
sichtlich der darin betrachteten Annahmen gewürdigt werden .

Die Sensitivitätsanalyse und Szenarioanalyse ändern den Ent-
scheidungsvorschlag als solchen im Regelfall jedoch nicht .

3.8 Ergebnis, Entscheidungsvorschlag und Festlegung 
von Kriterien zur Erfolgskontrolle 

Jede Wirtschaftlichkeitsuntersuchung muss mit dem Ergebnis 
auch einen Entscheidungsvorschlag unterbreiten . 

Beim Entscheidungsvorschlag ist die Frage zu beantworten, ob 
das beabsichtigte Ziel erreicht werden kann und wenn ja, mit 
welcher (wirtschaftlichsten) Handlungsalternative . 
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Stellt sich heraus, dass die wirtschaftlichste Handlungsalterna-
tive aufgrund von fehlenden Haushaltsmitteln nicht verfolgt 
werden kann, so ist dem im Rahmen der haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten durch Umschichtung von Haushaltsmitteln oder 
durch zeitliche Priorisierung von Maßnahmen zu begegnen . 

Das Ergebnis muss auch die finanziellen Auswirkungen auf den 
Haushalt darstellen und einen Zeitplan für die Durchführung 
der Maßnahme sowie Kriterien und Verfahren für Erfolgskont-
rollen enthalten . 

Auf die Aktualität der

- Ziele,
- Datenbasis (einschließlich der Diskontierungszinssätze) und 
- Annahmen

zum Entscheidungszeitpunkt ist zu achten, um eine belastbare 
Entscheidungsgrundlage zu erhalten .

Um Erfolgskontrollen durchführen zu können, sind, soweit die 
Ziele nicht selbst bereits messbare Mengen, Volumina oder 
Zeitrahmen enthalten, von den Zielen Indikatoren (im Sinne 
von Messgrößen) abzuleiten und festzulegen, anhand derer die 
spätere Bewertung der Maßnahme erfolgen soll . 

Beispiel: Ziel ist Kundenzufriedenheit auf einem für die Außen-
wirkung der Verwaltung akzeptablen Niveau; das heißt, min-
destens x Prozent aller Kunden sollen „zufrieden“ sein. 

Das definierte Ziel „Kundenzufriedenheit“ kann nicht direkt, 
sondern nur über Indikatoren, wie zum Beispiel die Auswer-
tungsergebnisse von Fragebögen, die Rückschlüsse auf die 
Kundenzufriedenheit zulassen, erfasst werden. 

Bei der Auswahl von geeigneten Indikatoren ist auf deren Vali-
dität und Verlässlichkeit zu achten . Die Indikatoren müssen 
zum einen Aussagen über die Wirkung einer Maßnahme zulas-
sen . Des Weiteren sollte sich die Aussagekraft des Indikators 
über die Wirkung einer Maßnahme nicht im Laufe der Zeit zu 
sehr verändern . 

Es empfiehlt sich, einen auf das oder die zu erreichende(n) 
Ziel(e) zugeschnittenen Indikatorenkatalog zu erstellen . Dieser 
sollte hinreichend umfassend sein, um als ausreichende Grund-
lage für die spätere Erfolgskontrolle zur Verfügung zu stehen . 

4 Erfolgskontrolle 

Die Erfolgskontrolle ist ein systematisches Prüfungsverfahren . 
Sie dient dazu, gegebenenfalls während der Durchführung (be-
gleitende Erfolgskontrolle) und nach Abschluss (abschließende 
Erfolgskontrolle) einer Maßnahme ausgehend von der Planung, 
festzustellen, 

- ob und in welchem Ausmaß (Zielerreichungsgrad) die an-
gestrebten Ziele erreicht wurden (Zielerreichungskontrol-
le), 

- ob die Maßnahme geeignet und ursächlich für die Zielerrei-
chung war (Wirkungskontrolle) und 

- ob die Maßnahme wirtschaftlich war (Wirtschaftlichkeits-
kontrolle) .

Von der begleitenden Erfolgskontrolle ist die laufende Beob-
achtung zu unterscheiden . Im Gegensatz zum systematisch an-
gelegten umfassenden Prüfungsverfahren der Erfolgskontrolle 
ist sie eine fortlaufende gezielte Sammlung und Auswertung 
von Hinweisen und Daten zur ergänzenden Beurteilung der 
Entwicklung einer Maßnahme (vgl . VV Nr . 2 .2 zu § 7 LHO) . 

4.1 Gegenstand und Zeitpunkt

Wie alle Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen müssen auch Er-
folgskontrollen der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der 
Aufgabenwahrnehmung des Landes dienen . 

Es soll Folgendes erreicht werden:

- Rechtzeitiges Erkennen von Um- und Nachsteuerungs- 
bedarf (unter anderem aufgrund von Veränderungen oder 
Fehleinschätzungen) sowie von Um- und Nachsteuerungs-
möglichkeiten

- im betrachteten Aufgabenbereich oder 
- in anderen, insbesondere vergleichbaren Aufgaben- 

bereichen 

- Erkenntnisgewinn für zukünftige Entscheidungen, insbe-
sondere zur Verbesserung der Datentransparenz und Prog-
nosefähigkeit

- im betrachteten Aufgabenbereich oder
- in anderen, insbesondere vergleichbaren Aufgaben- 

bereichen

- Nachweis der Eignung und der Wirtschaftlichkeit getroffe-
ner Entscheidungen .

Erfolgskontrollen sind auch durchzuführen, wenn die Doku-
mentation in der Planungsphase unzureichend war . In diesem 
Fall sind die benötigten Informationen nachträglich zu beschaf-
fen (vgl . VV Nr . 2 .2 zu § 7 LHO) .

Bei Maßnahmen, die sich über mehr als zwei Jahre erstrecken, 
und in sonstigen geeigneten Fällen sind nach individuell festzu-
legenden Laufzeiten oder zu Zeitpunkten, an denen abgrenz- 
bare Ergebnisse oder Teilrealisierungen einer Maßnahme zu er-
warten sind, begleitende Erfolgskontrollen durchzuführen (vgl . 
VV Nr . 2 .2 zu § 7 LHO) . Sie liefern vor dem Hintergrund zwi-
schenzeitlich eingetretener ökonomischer, gesellschaftlicher 
und technischer Veränderungen die notwendigen Informationen 
für die Entscheidung, ob und wie die Maßnahme fortgeführt 
werden soll . 

Methodisch gesehen besteht zwischen begleitender und ab-
schließender Erfolgskontrolle kein Unterschied . 

4.2 Angemessenheit 

Bei der Angemessenheit von Erfolgskontrollen und der Ent-
scheidung über den zeitlichen Abstand von begleitenden Er-
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folgskontrollen zueinander ist zu beachten, dass eine Verbesse-
rung der Wirtschaftlichkeit immer nur für die Zukunft erreicht 
werden kann . 

Im Rahmen einer Erfolgskontrolle werden die bereits in der 
Planungsphase ermittelten Ziele beziehungsweise die aus die-
sen abgeleiteten Indikatoren bewertet . Hierfür ist jeweils, mög-
lichst schon in der Planungsphase, konkret zu klären und fest-
zulegen, ob dies auch begleitend geschehen soll, ab wann 
Nachsteuerungsbedarf besteht und wie die Erkenntnisse zeitnah 
zu Steuerungsmaßnahmen führen sollten .  

Die bei der Umsetzung der Maßnahme eingetretenen Risiken 
sind zu ermitteln und mit den in der Planungsphase prognosti-
zierten Risiken zu vergleichen . Eine solche Sammlung dient 
der Verbesserung der Prognosefähigkeit bei zukünftigen Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen .

4.3 Arbeitsschritte

4.3.1 Zielerreichungskontrolle und Wirkungskontrolle

Ausgangspunkt für die Zielerreichungskontrolle und die Wir-
kungskontrolle sind die in der Planung festgelegten (Teil-)Ziele 
der Maßnahme, die, soweit erforderlich, auch anhand von Indi-
katoren  beschrieben wurden . Diese Vorgaben sind mit den tat-
sächlich erreichten Werten zu vergleichen . Soweit die Nutz-
wertanalyse in der Planungsphase angewandt wurde, kann die 
Gegenüberstellung des geplanten und des erreichten Nutzwerts 
erfolgen . 

Die Zielerreichungskontrolle und die Wirkungskontrolle sind 
die Grundlagen für die Wirtschaftlichkeitskontrolle . Im Gegen-
satz zur Wirtschaftlichkeitskontrolle lassen diese aber den Mit-
teleinsatz unberücksichtigt (vgl . Nummer 4 .3 .2) .

4.3.1.1 Zielerreichungskontrolle

Mit der Zielerreichungskontrolle wird durch einen Vergleich 
der ursprünglich geplanten (Teil-)Ziele mit der tatsächlich er-
reichten Zielrealisierung (Soll-Ist-Vergleich) festgestellt, wel-
cher Zielerreichungsgrad zum Zeitpunkt der Erfolgskontrolle 
gegeben ist . 

Dazu ist zunächst der Ist-Zustand der umgesetzten Maßnahme 
zu ermitteln, das heißt, eine aktuelle Darstellung der konkreten 
Mengen, Zeiten, Fristen, Rahmenbedingungen etc . In einem 
weiteren Schritt wird der Ist-Zustand dann mit dem Soll-Zu-
stand verglichen . 

Die Zielerreichungskontrolle bildet gleichzeitig den Ausgangs-
punkt von Überlegungen, ob die vorgegebenen Ziele nach wie 
vor Bestand haben . Haben sich die in der Planungsphase der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gesetzten Ziele verändert 
(zum Beispiel Abbau des Personals, für das ein Bürogebäude 
erstellt werden soll, wodurch sich das Ziel „eine bestimmte An-
zahl von Personen an einem bestimmten Standort unterzubrin-
gen“ verändert), muss dies bei allen zukünftigen Entscheidun-
gen, für die die Erfolgskontrolle die Basis bilden soll, sowie in 
ähnlich gelagerten Fällen berücksichtigt werden .

4.3.1.2 Wirkungskontrolle

Im Wege der Wirkungskontrolle wird ermittelt, ob die Maßnah-
me für die Zielerreichung geeignet und ursächlich war . 

Hierbei sind alle beabsichtigten und unbeabsichtigten Auswir-
kungen einschließlich eingetretener, in der Planungsphase nicht 
berücksichtigter Risiken der durchgeführten Maßnahme in an-
gemessenem Umfang zu ermitteln . 

Stellt sich im Rahmen der Wirkungskontrolle heraus, dass die 
verfolgte Handlungsalternative die vorgegebenen (Teil-)Ziele er-
füllt hat (zum Beispiel konkrete Mengen produziert, bestimmte 
Fristen eingehalten etc .), aber trotzdem ungeeignet war, das 
Hauptziel (zum Beispiel eine politisch beabsichtigte Wirkung) zu 
erreichen, so sind die Gründe hierfür zu dokumentieren . Die da- 
raus ableitbaren Erkenntnisse sind im Rahmen einer begleiten-
den Erfolgskontrolle für Umsteuerungsprozesse zu nutzen .

4.3.2 Wirtschaftlichkeitskontrolle

Mit der Wirtschaftlichkeitskontrolle wird untersucht, ob 

- der Vollzug der Maßnahme im Hinblick auf den Ressour-
cenverbrauch wirtschaftlich war (Vollzugswirtschaftlich-
keit) und 

- die Maßnahme im Hinblick auf die Hauptziele insgesamt 
wirtschaftlich war (Maßnahmenwirtschaftlichkeit) .

4.3.2.1 Vollzugswirtschaftlichkeit

Bei der Prüfung der Vollzugswirtschaftlichkeit wird festge-
stellt, ob die Maßnahme unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der Zielerreichungskontrolle mit dem in der Planungsphase an-
tizipierten Ressourcenverbrauch durchgeführt wurde . Dabei ist 
der Ressourcenverbrauch möglichst zu monetarisieren . 

Ausgangspunkt sind die in der Kapitalwertberechnung der Pla-
nungsphase (vgl . Nummer 3 .5) prognostizierten Ein- und Aus-
zahlungen . Hierdurch entstehen die Vergleichsmöglichkeiten 
zwischen 

- den ursprünglichen Planungswerten der Maßnahme und 
den aktuellen Werten (Plan alt - Ist neu) und gegebenenfalls

- den alten Ist-Werten und den aktuellen Werten (Ist alt - Ist 
neu) .

Es sind die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr der 
Zahlung anzusetzen . Abweichungen zwischen geplanten und 
tatsächlichen Ein- und Auszahlungen können resultieren aus

- Mehr-/Minderausgaben in den einzelnen Positionen,
- der zeitlichen Verschiebung von Zahlungen (zum Beispiel 

bei verzögerter Inbetriebnahme) und 
- über- oder unterdurchschnittlichen Preisveränderungen .

Die Abweichungen sind als Soll-Ist-Vergleich (geplante Werte/
zum Zeitpunkt der Erfolgskontrolle erreichte Werte) festzuhal-
ten . Wesentliche Abweichungen sind unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse der Zielerreichungskontrolle zu erläutern .
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Beispiel:

Planung (vor Durchführung der finanzwirksamen Maßnahme):
Nr. Ein-/Auszahlungen Jahr 0 Jahr 1 Jahr 2
1 Investitionsausgaben -100.000
2 laufende Personalausgaben 1  -15.000  -15.000
3 laufende Personalausgaben 2 1 -5.000 1 -4.000
4 laufende Sachausgaben 1  -10.000 1 -9.000
5 Einnahmen aus Verkäufen (Restwert) 1- 1.000

Ist (nach Jahr 2): 
Nr. Ein-/Auszahlungen Jahr 0 Jahr 1 Jahr 2
1 Investitionsausgaben -100.000
2 laufende Personalausgaben 1 -12.550 -12.000
3 laufende Personalausgaben 2 1-5.200 1-4.000
4 laufende Sachausgaben 1 -11.500 -10.200
5 Einnahmen aus Verkäufen (Restwert) --2.000

Im Rahmen der begleitenden Kontrolle der Vollzugswirt-
schaftlichkeit ist in der Regel die oben dargestellte Analyse der 
Ist-Werte ausreichend, um die notwendigen Erkenntnisse für 
einen gegebenenfalls vorhandenen Nachsteuerungsbedarf zu 
gewinnen . Soll aufgrund der Ergebnisse der begleitenden Er-
folgskontrolle die Maßnahme gegenüber der ursprünglichen 
Planung wesentlich verändert werden, zum Beispiel durch Ver-
zicht auf einzelne Leistungskomponenten, ist eine neue Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung durchzuführen . Darin sind die 
zum aktuellen Entscheidungszeitpunkt möglichen Handlungs-
alternativen zu ermitteln und gegenüberzustellen (vgl . ab 
Nummer 3 .4) .

Die abschließende Erfolgskontrolle dient primär dem Erfah-
rungsgewinn . Ein Nachsteuern ist nicht mehr möglich . Auf eine 

Kapitalwertberechnung, das heißt Diskontierung der tatsächli-
chen Ein- und Auszahlungen, kann verzichtet werden, soweit 
keine zeitlichen Verschiebungen der Zahlungen im Vergleich 
zur ursprünglichen Planung erfolgt sind .  

Um die Auswirkungen zeitlicher Verschiebungen feststellen zu 
können, sind die Zahlungsströme mit dem in der Planung ange-
setzten Kalkulationszinssatz zu diskontieren . Zeitlich verzöger-
te Auszahlungen würden bei dynamischer Betrachtung zu-
nächst einen günstigeren Kapitalwert bewirken . Doch fallen bei 
verspätetem Beginn der Nutzungsphase in der Regel zusätzli-
che Ausgaben an, zum Beispiel bei Hochbaumaßnahmen An-
mietungen oder späterer Wegfall von Mietausgaben, oder es 
werden gesetzte Ziele nicht erreicht (vgl . Nummer 4 .3 .1 .1 
Zielerreichungskontrolle) .

Beispiel: 

Kapitalwertberechnung auf der Grundlage der Ist-Daten nach Tabelle 1.1 mit dem in der Planungsphase angesetzten Zinssatz von  
i = 4 % entsprechend den Schritten (1) bis (3) (vgl. Nummer 3.5)
Nr. Ein-/Auszahlungen Jahr 0 Jahr 1 Jahr 2
1 Investitionsausgaben -100.000
2 laufende Personalausgaben 1 -12.550 -12.000
3 laufende Personalausgaben 2 -5.200 -4.000
4 laufende Sachausgaben 1 -11.500 -10.200
5 Einnahmen aus Verkäufen (Restwert) 2.000

Summe Zahlung Nr. 1 bis 5 -100.000 -29.250 -24.200

Barwert je Jahr -100.000 -28.364
[-29.250 × 0,9615]

-22.375
[-24.200 × 0,9246]

Kapitalwert -150.739
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Der auf der Grundlage der Ist-Daten errechnete Kapitalwert 
von -150.739 weicht von dem in der Planungsphase antizipier-
ten Kapitalwert von -153.810 um 3.071 ab. 

4.3.2.2 Maßnahmenwirtschaftlichkeit

Bei der Prüfung der Maßnahmenwirtschaftlichkeit geht es da- 
rum, mit angemessenem Aufwand festzustellen, ob die Maß-
nahme im Hinblick auf die Hauptziele insgesamt wirtschaftlich 
war (zum Beispiel Verbesserung der Einkommensverhältnisse 
einer bestimmten Region durch den Bau von 200 Autobahn-
kilometern) . Hierzu wird das Verhältnis aller positiven und ne-
gativen Auswirkungen betrachtet, die mit der Maßnahme ver-
bunden waren . Die Prüfung der Maßnahmenwirtschaftlichkeit 
empfiehlt sich bei gesamtwirtschaftlichen Verfahren.

5 Spezielle Empfehlungen und Regelungen für Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen

Soweit besondere Empfehlungen und Regelungen für spezielle 
Fachthemen mit ressortübergreifender Bedeutung herausgege-
ben werden, sind diese zusätzlich zu den in den Abschnitten 1 
bis 4 enthaltenen grundsätzlichen Empfehlungen heranzuzie-
hen . Hierzu gehören derzeit als Landesregelung:

- Anlage zu VV Nr . 1 .4 zu § 17 LHO „Haushaltsrechtliche 
und haushaltssystematische Behandlung von ÖPP-Projek-
ten“ (Leitfaden: Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP 
beziehungsweise ÖPP-Projekten) .

Ergänzend hinzugezogen werden können folgende Regelungen 
des Bundes:

- BMI-Rundschreiben vom 23 . November 2004 - IT 2(KBSt)-
195 058/14#14 - zum Fachkonzept WiBe 4 .0 - Empfehlung 
zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in 
der Bundesverwaltung, insbesondere beim Einsatz der IT in 
der neuesten Fassung WiBe 4 .1 - 2007

- BMI-Rundschreiben vom 31 . Juli 2007 - Az .: O 1 -  
131 024-1/2 - zur Veröffentlichung des Handbuchs für Or-
ganisationsuntersuchungen und Personalbedarfsermittlung

- BMVBS-Schreiben vom 4 . März 2005 - B 12-B 1406-00 - 
zur Bekanntgabe des Leitfadens „Energiespar-Contracting“ 

- BMVBS-Schreiben vom 16 . Juli 2013 - B 10 - 8111 .1/7 K 5 
zur Bekanntgabe des Leitfadens „Wirtschaftlichkeitsunter-
suchungen bei der Vorbereitung von Hochbaumaßnahmen 
des Bundes“
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6 Anlagen

6.1 Ab-/Aufzinsungsfaktoren

Tabelle 1 .1: Abzinsungsfaktoren

Jahre 
Kalkulationszinssatz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1,0 % 0,9901 0,9803 0,9706 0,9610 0,9515 0,9420 0,9327 0,9235 0,9143 0,9053 0,8963 0,8874 0,8787 0,8700 0,8613

1,1 % 0,9891 0,9784 0,9677 0,9572 0,9468 0,9365 0,9263 0,9162 0,9062 0,8964 0,8866 0,8770 0,8674 0,8580 0,8487

1,2 % 0,9881 0,9764 0,9648 0,9534 0,9421 0,9309 0,9199 0,9090 0,8982 0,8876 0,8770 0,8666 0,8564 0,8462 0,8362

1,3 % 0,9872 0,9745 0,9620 0,9496 0,9375 0,9254 0,9136 0,9018 0,8903 0,8788 0,8676 0,8564 0,8454 0,8346 0,8239

1,4 % 0,9862 0,9726 0,9591 0,9459 0,9328 0,9200 0,9073 0,8947 0,8824 0,8702 0,8582 0,8463 0,8347 0,8231 0,8118

1,5 % 0,9852 0,9707 0,9563 0,9422 0,9283 0,9145 0,9010 0,8877 0,8746 0,8617 0,8489 0,8364 0,8240 0,8118 0,7999

1,6 % 0,9843 0,9688 0,9535 0,9385 0,9237 0,9092 0,8948 0,8807 0,8669 0,8532 0,8398 0,8266 0,8135 0,8007 0,7881

1,7 % 0,9833 0,9668 0,9507 0,9348 0,9192 0,9038 0,8887 0,8738 0,8592 0,8449 0,8307 0,8169 0,8032 0,7898 0,7766

1,8 % 0,9823 0,9649 0,9479 0,9311 0,9147 0,8985 0,8826 0,8670 0,8517 0,8366 0,8218 0,8073 0,7930 0,7790 0,7652

1,9 % 0,9814 0,9631 0,9451 0,9275 0,9102 0,8932 0,8766 0,8602 0,8442 0,8284 0,8130 0,7978 0,7830 0,7684 0,7540

2,0 % 0,9804 0,9612 0,9423 0,9238 0,9057 0,8880 0,8706 0,8535 0,8368 0,8203 0,8043 0,7885 0,7730 0,7579 0,7430

2,1 % 0,9794 0,9593 0,9396 0,9202 0,9013 0,8828 0,8646 0,8468 0,8294 0,8123 0,7956 0,7793 0,7632 0,7475 0,7322

2,2 % 0,9785 0,9574 0,9368 0,9166 0,8969 0,8776 0,8587 0,8402 0,8221 0,8044 0,7871 0,7702 0,7536 0,7374 0,7215

2,3 % 0,9775 0,9555 0,9341 0,9131 0,8925 0,8725 0,8528 0,8337 0,8149 0,7966 0,7787 0,7612 0,7441 0,7273 0,7110

2,4 % 0,9766 0,9537 0,9313 0,9095 0,8882 0,8674 0,8470 0,8272 0,8078 0,7889 0,7704 0,7523 0,7347 0,7175 0,7006

2,5 % 0,9756 0,9518 0,9286 0,9060 0,8839 0,8623 0,8413 0,8207 0,8007 0,7812 0,7621 0,7436 0,7254 0,7077 0,6905

2,6 % 0,9747 0,9500 0,9259 0,9024 0,8796 0,8573 0,8355 0,8144 0,7937 0,7736 0,7540 0,7349 0,7163 0,6981 0,6804

2,7 % 0,9737 0,9481 0,9232 0,8989 0,8753 0,8523 0,8299 0,8080 0,7868 0,7661 0,7460 0,7264 0,7073 0,6887 0,6706

2,8 % 0,9728 0,9463 0,9205 0,8954 0,8710 0,8473 0,8242 0,8018 0,7799 0,7587 0,7380 0,7179 0,6984 0,6794 0,6609

2,9 % 0,9718 0,9444 0,9178 0,8919 0,8668 0,8424 0,8186 0,7956 0,7731 0,7514 0,7302 0,7096 0,6896 0,6702 0,6513

3,0 % 0,9709 0,9426 0,9151 0,8885 0,8626 0,8375 0,8131 0,7894 0,7664 0,7441 0,7224 0,7014 0,6810 0,6611 0,6419

3,1 % 0,9699 0,9408 0,9125 0,8850 0,8584 0,8326 0,8076 0,7833 0,7598 0,7369 0,7148 0,6933 0,6724 0,6522 0,6326

3,2 % 0,9690 0,9389 0,9098 0,8816 0,8543 0,8278 0,8021 0,7773 0,7532 0,7298 0,7072 0,6852 0,6640 0,6434 0,6235

3,3 % 0,9681 0,9371 0,9072 0,8782 0,8502 0,8230 0,7967 0,7713 0,7466 0,7228 0,6997 0,6773 0,6557 0,6347 0,6145

3,4 % 0,9671 0,9353 0,9046 0,8748 0,8461 0,8182 0,7913 0,7653 0,7401 0,7158 0,6923 0,6695 0,6475 0,6262 0,6056

3,5 % 0,9662 0,9335 0,9019 0,8714 0,8420 0,8135 0,7860 0,7594 0,7337 0,7089 0,6849 0,6618 0,6394 0,6178 0,5969

3,6 % 0,9653 0,9317 0,8993 0,8681 0,8379 0,8088 0,7807 0,7536 0,7274 0,7021 0,6777 0,6542 0,6314 0,6095 0,5883

3,7 % 0,9643 0,9299 0,8967 0,8647 0,8339 0,8041 0,7754 0,7478 0,7211 0,6954 0,6706 0,6466 0,6236 0,6013 0,5799

3,8 % 0,9634 0,9281 0,8941 0,8614 0,8299 0,7995 0,7702 0,7420 0,7149 0,6887 0,6635 0,6392 0,6158 0,5932 0,5715

3,9 % 0,9625 0,9263 0,8916 0,8581 0,8259 0,7949 0,7651 0,7363 0,7087 0,6821 0,6565 0,6318 0,6081 0,5853 0,5633

4,0 % 0,9615 0,9246 0,8890 0,8548 0,8219 0,7903 0,7599 0,7307 0,7026 0,6756 0,6496 0,6246 0,6006 0,5775 0,5553

4,1 % 0,9606 0,9228 0,8864 0,8515 0,8180 0,7858 0,7548 0,7251 0,6965 0,6691 0,6427 0,6174 0,5931 0,5698 0,5473

4,2 % 0,9597 0,9210 0,8839 0,8483 0,8141 0,7813 0,7498 0,7195 0,6905 0,6627 0,6360 0,6104 0,5858 0,5621 0,5395

4,3 % 0,9588 0,9192 0,8813 0,8450 0,8102 0,7768 0,7447 0,7140 0,6846 0,6564 0,6293 0,6034 0,5785 0,5547 0,5318

4,4 % 0,9579 0,9175 0,8788 0,8418 0,8063 0,7723 0,7398 0,7086 0,6787 0,6501 0,6227 0,5965 0,5713 0,5473 0,5242

4,5 % 0,9569 0,9157 0,8763 0,8386 0,8025 0,7679 0,7348 0,7032 0,6729 0,6439 0,6162 0,5897 0,5643 0,5400 0,5167

4,6 % 0,9560 0,9140 0,8738 0,8354 0,7986 0,7635 0,7299 0,6978 0,6671 0,6378 0,6097 0,5829 0,5573 0,5328 0,5094

4,7 % 0,9551 0,9122 0,8713 0,8322 0,7948 0,7591 0,7251 0,6925 0,6614 0,6317 0,6034 0,5763 0,5504 0,5257 0,5021

4,8 % 0,9542 0,9105 0,8688 0,8290 0,7910 0,7548 0,7202 0,6872 0,6558 0,6257 0,5971 0,5697 0,5436 0,5187 0,4950

4,9 % 0,9533 0,9088 0,8663 0,8258 0,7873 0,7505 0,7154 0,6820 0,6502 0,6198 0,5908 0,5632 0,5369 0,5119 0,4879

5,0 % 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462 0,7107 0,6768 0,6446 0,6139 0,5847 0,5568 0,5303 0,5051 0,4810

Individuelle Berechnung für n Jahre bei Kalkulationszinssatz i nach folgender Formel:

Abzinsungsfaktor = 1 / (1 + i)n 
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Tabelle 1 .2: Aufzinsungsfaktoren

Jahre 
Kalkulationszinssatz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1,0 % 1,0100 1,0201 1,0303 1,0406 1,0510 1,0615 1,0721 1,0829 1,0937 1,1046 1,1157 1,1268 1,1381 1,1495 1,1610

1,1 % 1,0110 1,0221 1,0334 1,0447 1,0562 1,0678 1,0796 1,0915 1,1035 1,1156 1,1279 1,1403 1,1528 1,1655 1,1783

1,2 % 1,0120 1,0241 1,0364 1,0489 1,0615 1,0742 1,0871 1,1001 1,1133 1,1267 1,1402 1,1539 1,1677 1,1818 1,1959

1,3 % 1,0130 1,0262 1,0395 1,0530 1,0667 1,0806 1,0946 1,1089 1,1233 1,1379 1,1527 1,1677 1,1828 1,1982 1,2138

1,4 % 1,0140 1,0282 1,0426 1,0572 1,0720 1,0870 1,1022 1,1176 1,1333 1,1492 1,1652 1,1816 1,1981 1,2149 1,2319

1,5 % 1,0150 1,0302 1,0457 1,0614 1,0773 1,0934 1,1098 1,1265 1,1434 1,1605 1,1779 1,1956 1,2136 1,2318 1,2502

1,6 % 1,0160 1,0323 1,0488 1,0656 1,0826 1,0999 1,1175 1,1354 1,1536 1,1720 1,1908 1,2098 1,2292 1,2489 1,2688

1,7 % 1,0170 1,0343 1,0519 1,0698 1,0879 1,1064 1,1252 1,1444 1,1638 1,1836 1,2037 1,2242 1,2450 1,2662 1,2877

1,8 % 1,0180 1,0363 1,0550 1,0740 1,0933 1,1130 1,1330 1,1534 1,1742 1,1953 1,2168 1,2387 1,2610 1,2837 1,3068

1,9 % 1,0190 1,0384 1,0581 1,0782 1,0987 1,1196 1,1408 1,1625 1,1846 1,2071 1,2300 1,2534 1,2772 1,3015 1,3262

2,0 % 1,0200 1,0404 1,0612 1,0824 1,1041 1,1262 1,1487 1,1717 1,1951 1,2190 1,2434 1,2682 1,2936 1,3195 1,3459

2,1 % 1,0210 1,0424 1,0643 1,0867 1,1095 1,1328 1,1566 1,1809 1,2057 1,2310 1,2568 1,2832 1,3102 1,3377 1,3658

2,2 % 1,0220 1,0445 1,0675 1,0909 1,1149 1,1395 1,1645 1,1902 1,2163 1,2431 1,2705 1,2984 1,3270 1,3562 1,3860

2,3 % 1,0230 1,0465 1,0706 1,0952 1,1204 1,1462 1,1725 1,1995 1,2271 1,2553 1,2842 1,3137 1,3440 1,3749 1,4065

2,4 % 1,0240 1,0486 1,0737 1,0995 1,1259 1,1529 1,1806 1,2089 1,2379 1,2677 1,2981 1,3292 1,3611 1,3938 1,4272

2,5 % 1,0250 1,0506 1,0769 1,1038 1,1314 1,1597 1,1887 1,2184 1,2489 1,2801 1,3121 1,3449 1,3785 1,4130 1,4483

2,6 % 1,0260 1,0527 1,0800 1,1081 1,1369 1,1665 1,1968 1,2279 1,2599 1,2926 1,3262 1,3607 1,3961 1,4324 1,4696

2,7 % 1,0270 1,0547 1,0832 1,1125 1,1425 1,1733 1,2050 1,2376 1,2710 1,3053 1,3405 1,3767 1,4139 1,4521 1,4913

2,8 % 1,0280 1,0568 1,0864 1,1168 1,1481 1,1802 1,2133 1,2472 1,2821 1,3180 1,3550 1,3929 1,4319 1,4720 1,5132

2,9 % 1,0290 1,0588 1,0895 1,1211 1,1537 1,1871 1,2215 1,2570 1,2934 1,3309 1,3695 1,4092 1,4501 1,4922 1,5354

3,0 % 1,0300 1,0609 1,0927 1,1255 1,1593 1,1941 1,2299 1,2668 1,3048 1,3439 1,3842 1,4258 1,4685 1,5126 1,5580

3,1 % 1,0310 1,0630 1,0959 1,1299 1,1649 1,2010 1,2383 1,2766 1,3162 1,3570 1,3991 1,4425 1,4872 1,5333 1,5808

3,2 % 1,0320 1,0650 1,0991 1,1343 1,1706 1,2080 1,2467 1,2866 1,3278 1,3702 1,4141 1,4593 1,5060 1,5542 1,6040

3,3 % 1,0330 1,0671 1,1023 1,1387 1,1763 1,2151 1,2552 1,2966 1,3394 1,3836 1,4292 1,4764 1,5251 1,5754 1,6274

3,4 % 1,0340 1,0692 1,1055 1,1431 1,1820 1,2221 1,2637 1,3067 1,3511 1,3970 1,4445 1,4936 1,5444 1,5969 1,6512

3,5 % 1,0350 1,0712 1,1087 1,1475 1,1877 1,2293 1,2723 1,3168 1,3629 1,4106 1,4600 1,5111 1,5640 1,6187 1,6753

3,6 % 1,0360 1,0733 1,1119 1,1520 1,1934 1,2364 1,2809 1,3270 1,3748 1,4243 1,4756 1,5287 1,5837 1,6407 1,6998

3,7 % 1,0370 1,0754 1,1152 1,1564 1,1992 1,2436 1,2896 1,3373 1,3868 1,4381 1,4913 1,5465 1,6037 1,6630 1,7246

3,8 % 1,0380 1,0774 1,1184 1,1609 1,2050 1,2508 1,2983 1,3477 1,3989 1,4520 1,5072 1,5645 1,6239 1,6856 1,7497

3,9 % 1,0390 1,0795 1,1216 1,1654 1,2108 1,2580 1,3071 1,3581 1,4110 1,4661 1,5232 1,5827 1,6444 1,7085 1,7751

4,0 % 1,0400 1,0816 1,1249 1,1699 1,2167 1,2653 1,3159 1,3686 1,4233 1,4802 1,5395 1,6010 1,6651 1,7317 1,8009

4,1 % 1,0410 1,0837 1,1281 1,1744 1,2225 1,2726 1,3248 1,3791 1,4357 1,4945 1,5558 1,6196 1,6860 1,7551 1,8271

4,2 % 1,0420 1,0858 1,1314 1,1789 1,2284 1,2800 1,3337 1,3898 1,4481 1,5090 1,5723 1,6384 1,7072 1,7789 1,8536

4,3 % 1,0430 1,0878 1,1346 1,1834 1,2343 1,2874 1,3427 1,4005 1,4607 1,5235 1,5890 1,6573 1,7286 1,8029 1,8805

4,4 % 1,0440 1,0899 1,1379 1,1880 1,2402 1,2948 1,3518 1,4113 1,4733 1,5382 1,6059 1,6765 1,7503 1,8273 1,9077

4,5 % 1,0450 1,0920 1,1412 1,1925 1,2462 1,3023 1,3609 1,4221 1,4861 1,5530 1,6229 1,6959 1,7722 1,8519 1,9353

4,6 % 1,0460 1,0941 1,1444 1,1971 1,2522 1,3098 1,3700 1,4330 1,4989 1,5679 1,6400 1,7155 1,7944 1,8769 1,9632

4,7 % 1,0470 1,0962 1,1477 1,2017 1,2582 1,3173 1,3792 1,4440 1,5119 1,5829 1,6573 1,7352 1,8168 1,9022 1,9916

4,8 % 1,0480 1,0983 1,1510 1,2063 1,2642 1,3249 1,3884 1,4551 1,5249 1,5981 1,6748 1,7552 1,8395 1,9278 2,0203

4,9 % 1,0490 1,1004 1,1543 1,2109 1,2702 1,3325 1,3977 1,4662 1,5381 1,6134 1,6925 1,7754 1,8624 1,9537 2,0494

5,0 % 1,0500 1,1025 1,1576 1,2155 1,2763 1,3401 1,4071 1,4775 1,5513 1,6289 1,7103 1,7959 1,8856 1,9799 2,0789

Individuelle Berechnung für n Jahre bei Kalkulationszinssatz i nach folgender Formel:

Abzinsungsfaktor = (1 + i)n 
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6.2 Barwert-/Endwertfaktoren

Tabelle 2 .1: Barwertfaktoren

Jahre 
Kalkulationszinssatz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1,0 % 0,9901 1,9704 2,9410 3,9020 4,8534 5,7955 6,7282 7,6517 8,5660 9,4713 10,3676 11,2551 12,1337 13,0037 13,8651

1,1 % 0,9891 1,9675 2,9352 3,8924 4,8391 5,7756 6,7019 7,6181 8,5243 9,4207 10,3073 11,1843 12,0517 12,9097 13,7584

1,2 % 0,9881 1,9646 2,9294 3,8828 4,8249 5,7559 6,6757 7,5847 8,4829 9,3705 10,2475 11,1141 11,9705 12,8167 13,6529

1,3 % 0,9872 1,9617 2,9237 3,8733 4,8108 5,7362 6,6497 7,5516 8,4418 9,3207 10,1882 11,0446 11,8901 12,7246 13,5485

1,4 % 0,9862 1,9588 2,9179 3,8638 4,7967 5,7166 6,6239 7,5186 8,4010 9,2712 10,1294 10,9758 11,8104 12,6335 13,4453

1,5 % 0,9852 1,9559 2,9122 3,8544 4,7826 5,6972 6,5982 7,4859 8,3605 9,2222 10,0711 10,9075 11,7315 12,5434 13,3432

1,6 % 0,9843 1,9530 2,9065 3,8450 4,7687 5,6778 6,5727 7,4534 8,3203 9,1735 10,0133 10,8399 11,6534 12,4541 13,2423

1,7 % 0,9833 1,9501 2,9008 3,8356 4,7548 5,6586 6,5473 7,4211 8,2804 9,1252 9,9560 10,7728 11,5760 12,3658 13,1424

1,8 % 0,9823 1,9473 2,8952 3,8263 4,7409 5,6394 6,5220 7,3890 8,2407 9,0773 9,8991 10,7064 11,4994 12,2784 13,0436

1,9 % 0,9814 1,9444 2,8895 3,8170 4,7272 5,6204 6,4969 7,3572 8,2013 9,0298 9,8428 10,6406 11,4235 12,1919 12,9459

2,0 % 0,9804 1,9416 2,8839 3,8077 4,7135 5,6014 6,4720 7,3255 8,1622 8,9826 9,7868 10,5753 11,3484 12,1062 12,8493

2,1 % 0,9794 1,9387 2,8783 3,7985 4,6998 5,5826 6,4472 7,2940 8,1234 8,9358 9,7314 10,5107 11,2739 12,0215 12,7537

2,2 % 0,9785 1,9359 2,8727 3,7893 4,6862 5,5638 6,4225 7,2627 8,0849 8,8893 9,6764 10,4466 11,2002 11,9376 12,6591

2,3 % 0,9775 1,9331 2,8671 3,7802 4,6727 5,5452 6,3980 7,2317 8,0466 8,8432 9,6219 10,3831 11,1272 11,8545 12,5655

2,4 % 0,9766 1,9302 2,8616 3,7711 4,6592 5,5266 6,3736 7,2008 8,0086 8,7975 9,5678 10,3202 11,0548 11,7723 12,4729

2,5 % 0,9756 1,9274 2,8560 3,7620 4,6458 5,5081 6,3494 7,1701 7,9709 8,7521 9,5142 10,2578 10,9832 11,6909 12,3814

2,6 % 0,9747 1,9246 2,8505 3,7529 4,6325 5,4898 6,3253 7,1397 7,9334 8,7070 9,4610 10,1959 10,9122 11,6103 12,2908

2,7 % 0,9737 1,9218 2,8450 3,7439 4,6192 5,4715 6,3013 7,1094 7,8962 8,6623 9,4083 10,1346 10,8419 11,5306 12,2012

2,8 % 0,9728 1,9190 2,8395 3,7349 4,6060 5,4533 6,2775 7,0793 7,8592 8,6179 9,3560 10,0739 10,7723 11,4516 12,1125

2,9 % 0,9718 1,9162 2,8341 3,7260 4,5928 5,4352 6,2538 7,0494 7,8225 8,5739 9,3041 10,0137 10,7033 11,3735 12,0247

3,0 % 0,9709 1,9135 2,8286 3,7171 4,5797 5,4172 6,2303 7,0197 7,7861 8,5302 9,2526 9,9540 10,6350 11,2961 11,9379

3,1 % 0,9699 1,9107 2,8232 3,7082 4,5667 5,3993 6,2069 6,9902 7,7499 8,4868 9,2016 9,8948 10,5673 11,2195 11,8520

3,2 % 0,9690 1,9079 2,8178 3,6994 4,5537 5,3815 6,1836 6,9608 7,7140 8,4438 9,1510 9,8362 10,5002 11,1436 11,7671

3,3 % 0,9681 1,9052 2,8124 3,6906 4,5407 5,3637 6,1604 6,9317 7,6783 8,4011 9,1008 9,7781 10,4338 11,0685 11,6830

3,4 % 0,9671 1,9024 2,8070 3,6818 4,5279 5,3461 6,1374 6,9027 7,6429 8,3587 9,0509 9,7205 10,3679 10,9941 11,5998

3,5 % 0,9662 1,8997 2,8016 3,6731 4,5151 5,3286 6,1145 6,8740 7,6077 8,3166 9,0016 9,6633 10,3027 10,9205 11,5174

3,6 % 0,9653 1,8970 2,7963 3,6644 4,5023 5,3111 6,0918 6,8454 7,5727 8,2748 8,9526 9,6067 10,2381 10,8476 11,4359

3,7 % 0,9643 1,8942 2,7910 3,6557 4,4896 5,2937 6,0692 6,8169 7,5380 8,2334 8,9039 9,5506 10,1741 10,7754 11,3553

3,8 % 0,9634 1,8915 2,7857 3,6471 4,4769 5,2764 6,0467 6,7887 7,5036 8,1923 8,8557 9,4949 10,1107 10,7040 11,2755

3,9 % 0,9625 1,8888 2,7804 3,6385 4,4644 5,2592 6,0243 6,7606 7,4693 8,1514 8,8079 9,4398 10,0479 10,6332 11,1965

4,0 % 0,9615 1,8861 2,7751 3,6299 4,4518 5,2421 6,0021 6,7327 7,4353 8,1109 8,7605 9,3851 9,9856 10,5631 11,1184

4,1 % 0,9606 1,8834 2,7698 3,6214 4,4393 5,2251 5,9799 6,7050 7,4016 8,0707 8,7134 9,3309 9,9240 10,4937 11,0410

4,2 % 0,9597 1,8807 2,7646 3,6129 4,4269 5,2082 5,9579 6,6775 7,3680 8,0307 8,6667 9,2771 9,8629 10,4250 10,9645

4,3 % 0,9588 1,8780 2,7594 3,6044 4,4146 5,1913 5,9361 6,6501 7,3347 7,9911 8,6204 9,2238 9,8023 10,3570 10,8887

4,4 % 0,9579 1,8753 2,7542 3,5959 4,4022 5,1746 5,9143 6,6229 7,3016 7,9518 8,5745 9,1710 9,7423 10,2896 10,8138

4,5 % 0,9569 1,8727 2,7490 3,5875 4,3900 5,1579 5,8927 6,5959 7,2688 7,9127 8,5289 9,1186 9,6829 10,2228 10,7395

4,6 % 0,9560 1,8700 2,7438 3,5791 4,3778 5,1413 5,8712 6,5690 7,2362 7,8740 8,4837 9,0666 9,6239 10,1567 10,6661

4,7 % 0,9551 1,8673 2,7386 3,5708 4,3656 5,1248 5,8498 6,5423 7,2037 7,8355 8,4389 9,0151 9,5656 10,0913 10,5934

4,8 % 0,9542 1,8647 2,7335 3,5625 4,3535 5,1083 5,8285 6,5158 7,1716 7,7973 8,3944 8,9641 9,5077 10,0264 10,5214

4,9 % 0,9533 1,8620 2,7284 3,5542 4,3415 5,0920 5,8074 6,4894 7,1396 7,7594 8,3502 8,9135 9,4504 9,9622 10,4502

5,0 % 0,9524 1,8594 2,7232 3,5460 4,3295 5,0757 5,7864 6,4632 7,1078 7,7217 8,3064 8,8633 9,3936 9,8986 10,3797

Individuelle Berechnung für n Jahre bei Kalkulationszinssatz i nach folgender Formel:

 qn-1
Barwertfaktor =   mit          q = 1 + i
 qn×(q-1)
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Tabelle 2 .2: Korrekturfaktoren für Barwerte (Zinssatz i = Zins-
fuß p / 100)

Sofern die laufenden Zahlungen nicht zum Ende des Jahres fäl-
lig sind, kann dies durch Multiplikation des Barwertes mit ei-
nem Korrekturfaktor berücksichtigt werden:

Fälligkeit Korrektur-
faktor

z . B . i = 6 %

zu Beginn eines Jahres 1 + i 1,06
zu Beginn eines Vierteljahres 1 + 5/8i 1,0375
Mitte jedes Vierteljahres 1 + 1/2i 1,03
Ende jedes Vierteljahres 1 + 3/8i 1,0225
Beginn jeden Monats 1 + 13/24i 1,0325
Ende jeden Monats 1 + 11/24i 1,0275
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Tabelle 2 .3: Endwertfaktoren

Mit dem Endwertfaktor wird eine betragsgleiche laufende jährliche Zahlung auf ein zukünftiges Jahr hin aufgezinst .

Jahre 
Kalkulationszinssatz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1,0 % 1,0000 2,0100 3,0301 4,0604 5,1010 6,1520 7,2135 8,2857 9,3685 10,4622 11,5668 12,6825 13,8093 14,9474 16,0969

1,1 % 1,0000 2,0110 3,0331 4,0665 5,1112 6,1674 7,2353 8,3149 9,4063 10,5098 11,6254 12,7533 13,8936 15,0464 16,2119

1,2 % 1,0000 2,0120 3,0361 4,0726 5,1214 6,1829 7,2571 8,3442 9,4443 10,5576 11,6843 12,8246 13,9784 15,1462 16,3279

1,3 % 1,0000 2,0130 3,0392 4,0787 5,1317 6,1984 7,2790 8,3736 9,4825 10,6057 11,7436 12,8963 14,0639 15,2468 16,4450

1,4 % 1,0000 2,0140 3,0422 4,0848 5,1420 6,2140 7,3010 8,4032 9,5208 10,6541 11,8033 12,9685 14,1501 15,3482 16,5630

1,5 % 1,0000 2,0150 3,0452 4,0909 5,1523 6,2296 7,3230 8,4328 9,5593 10,7027 11,8633 13,0412 14,2368 15,4504 16,6821

1,6 % 1,0000 2,0160 3,0483 4,0970 5,1626 6,2452 7,3451 8,4626 9,5980 10,7516 11,9236 13,1144 14,3242 15,5534 16,8023

1,7 % 1,0000 2,0170 3,0513 4,1032 5,1729 6,2609 7,3673 8,4925 9,6369 10,8007 11,9843 13,1881 14,4123 15,6573 16,9235

1,8 % 1,0000 2,0180 3,0543 4,1093 5,1833 6,2766 7,3895 8,5226 9,6760 10,8501 12,0454 13,2623 14,5010 15,7620 17,0457

1,9 % 1,0000 2,0190 3,0574 4,1155 5,1936 6,2923 7,4119 8,5527 9,7152 10,8998 12,1069 13,3369 14,5903 15,8675 17,1690

2,0 % 1,0000 2,0200 3,0604 4,1216 5,2040 6,3081 7,4343 8,5830 9,7546 10,9497 12,1687 13,4121 14,6803 15,9739 17,2934

2,1 % 1,0000 2,0210 3,0634 4,1278 5,2145 6,3240 7,4568 8,6134 9,7942 10,9999 12,2309 13,4878 14,7710 16,0812 17,4189

2,2 % 1,0000 2,0220 3,0665 4,1339 5,2249 6,3398 7,4793 8,6439 9,8340 11,0504 12,2935 13,5639 14,8623 16,1893 17,5455

2,3 % 1,0000 2,0230 3,0695 4,1401 5,2354 6,3558 7,5019 8,6745 9,8740 11,1011 12,3564 13,6406 14,9544 16,2983 17,6732

2,4 % 1,0000 2,0240 3,0726 4,1463 5,2458 6,3717 7,5247 8,7052 9,9142 11,1521 12,4198 13,7178 15,0471 16,4082 17,8020

2,5 % 1,0000 2,0250 3,0756 4,1525 5,2563 6,3877 7,5474 8,7361 9,9545 11,2034 12,4835 13,7956 15,1404 16,5190 17,9319

2,6 % 1,0000 2,0260 3,0787 4,1587 5,2668 6,4038 7,5703 8,7671 9,9951 11,2549 12,5476 13,8738 15,2345 16,6306 18,0630

2,7 % 1,0000 2,0270 3,0817 4,1649 5,2774 6,4199 7,5932 8,7982 10,0358 11,3068 12,6120 13,9526 15,3293 16,7432 18,1952

2,8 % 1,0000 2,0280 3,0848 4,1712 5,2880 6,4360 7,6162 8,8295 10,0767 11,3588 12,6769 14,0318 15,4247 16,8566 18,3286

2,9 % 1,0000 2,0290 3,0878 4,1774 5,2985 6,4522 7,6393 8,8608 10,1178 11,4112 12,7421 14,1117 15,5209 16,9710 18,4632

3,0 % 1,0000 2,0300 3,0909 4,1836 5,3091 6,4684 7,6625 8,8923 10,1591 11,4639 12,8078 14,1920 15,6178 17,0863 18,5989

3,1 % 1,0000 2,0310 3,0940 4,1899 5,3198 6,4847 7,6857 8,9240 10,2006 11,5168 12,8738 14,2729 15,7154 17,2026 18,7358

3,2 % 1,0000 2,0320 3,0970 4,1961 5,3304 6,5010 7,7090 8,9557 10,2423 11,5700 12,9403 14,3544 15,8137 17,3197 18,8740

3,3 % 1,0000 2,0330 3,1001 4,2024 5,3411 6,5173 7,7324 8,9876 10,2842 11,6235 13,0071 14,4363 15,9127 17,4379 19,0133

3,4 % 1,0000 2,0340 3,1032 4,2087 5,3518 6,5337 7,7559 9,0196 10,3262 11,6773 13,0743 14,5189 16,0125 17,5569 19,1539

3,5 % 1,0000 2,0350 3,1062 4,2149 5,3625 6,5502 7,7794 9,0517 10,3685 11,7314 13,1420 14,6020 16,1130 17,6770 19,2957

3,6 % 1,0000 2,0360 3,1093 4,2212 5,3732 6,5666 7,8030 9,0839 10,4110 11,7858 13,2100 14,6856 16,2143 17,7980 19,4387

3,7 % 1,0000 2,0370 3,1124 4,2275 5,3839 6,5832 7,8267 9,1163 10,4536 11,8404 13,2785 14,7698 16,3163 17,9200 19,5830

3,8 % 1,0000 2,0380 3,1154 4,2338 5,3947 6,5997 7,8505 9,1488 10,4965 11,8953 13,3474 14,8546 16,4190 18,0430 19,7286

3,9 % 1,0000 2,0390 3,1185 4,2401 5,4055 6,6163 7,8744 9,1815 10,5395 11,9506 13,4167 14,9399 16,5226 18,1669 19,8754

4,0 % 1,0000 2,0400 3,1216 4,2465 5,4163 6,6330 7,8983 9,2142 10,5828 12,0061 13,4864 15,0258 16,6268 18,2919 20,0236

4,1 % 1,0000 2,0410 3,1247 4,2528 5,4272 6,6497 7,9223 9,2471 10,6263 12,0619 13,5565 15,1123 16,7319 18,4179 20,1730

4,2 % 1,0000 2,0420 3,1278 4,2591 5,4380 6,6664 7,9464 9,2801 10,6699 12,1181 13,6270 15,1993 16,8377 18,5449 20,3238

4,3 % 1,0000 2,0430 3,1308 4,2655 5,4489 6,6832 7,9706 9,3133 10,7138 12,1745 13,6980 15,2870 16,9443 18,6729 20,4759

4,4 % 1,0000 2,0440 3,1339 4,2718 5,4598 6,7000 7,9948 9,3466 10,7578 12,2312 13,7694 15,3752 17,0517 18,8020 20,6293

4,5 % 1,0000 2,0450 3,1370 4,2782 5,4707 6,7169 8,0192 9,3800 10,8021 12,2882 13,8412 15,4640 17,1599 18,9321 20,7841

4,6 % 1,0000 2,0460 3,1401 4,2846 5,4817 6,7338 8,0436 9,4136 10,8466 12,3455 13,9134 15,5534 17,2689 19,0633 20,9402

4,7 % 1,0000 2,0470 3,1432 4,2909 5,4926 6,7508 8,0681 9,4473 10,8913 12,4032 13,9861 15,6435 17,3787 19,1955 21,0977

4,8 % 1,0000 2,0480 3,1463 4,2973 5,5036 6,7678 8,0926 9,4811 10,9362 12,4611 14,0592 15,7341 17,4893 19,3288 21,2566

4,9 % 1,0000 2,0490 3,1494 4,3037 5,5146 6,7848 8,1173 9,5150 10,9813 12,5193 14,1328 15,8253 17,6007 19,4632 21,4169

5,0 % 1,0000 2,0500 3,1525 4,3101 5,5256 6,8019 8,1420 9,5491 11,0266 12,5779 14,2068 15,9171 17,7130 19,5986 21,5786

Individuelle Berechnung für n Jahre bei Kalkulationszinssatz i nach folgender Formel:

 qn-1
Endwertfaktor =   mit          q = 1 + i
 p
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6.3 Fachbegriffe

Auszahlungen/Einzahlungen

Auszahlungen der Periode sind alle geleisteten Geldzahlungen, 
Einzahlungen sind alle Geldeingänge der Periode . Haushalts-
mäßig spiegeln sich Einzahlungen und Auszahlungen in den 
Ist-Ergebnissen der Titel wider .

Ausgaben/Einnahmen

Ausgaben und Einnahmen (Soll) entsprechen den im Haus-
haltsplan festgestellten Ansätzen .

Ausgaben und Einnahmen (Ist) sind identisch mit den Auszah-
lungen beziehungsweise Einzahlungen .

Betriebswirtschaftlich sind Ausgaben und Einnahmen alle Ver-
änderungen im Zahlungsmittelbestand und im Bestand der For-
derungen und Verbindlichkeiten .

Kosten/Leistungen

Unter Kosten versteht man den Wert verbrauchter Güter und in 
Anspruch genommener Dienstleistungen zur Erstellung von 
Leistungen . Ob dabei „Geld“ ausgegeben wird oder nicht, ist 
für den Kostenbegriff unwesentlich .

Leistung ist Ausdruck für die Menge und den Wert der erzeug-
ten Güter und Dienstleistungen . Dazu zählen Leistungen für 
Dritte (andere Verwaltungseinheiten, Bürger), aber auch solche, 
die intern selbst benötigt werden (zum Beispiel Produkte der 
Hausdruckerei, des Archivs usw .) .

Kostenarten

Durch Gliederung der Kosten und Zusammenfassung gleicher 
Kosten entstehen Kostenarten . Die Kostenartenrechnung zeigt 
die Struktur der Gesamtkosten einer Organisationseinheit auf . 
Wichtige Kostenarten sind Personalkosten, Sachkosten und 
kalkulatorische Kosten .

- Personalkosten

 Personalkosten sind alle direkten (zum Beispiel Gehälter) 
und indirekten (zum Beispiel Beihilfen) Kosten, die durch 
den Personaleinsatz entstehen . Zu berücksichtigen sind ne-
ben den Lohn-/Gehaltsbestandteilen auch alle sonstigen 
geldlichen oder geldwerten Leistungen (zum Beispiel Un-
terstützung, verbilligte Wohnung) . Die Kostenermittlung 
vereinfacht sich durch Verwendung der durchschnittlichen 
Personalkostensätze (mit jährlichem Rundschreiben des 
BMI zu den Personalkostensätzen und Sachkostenpauscha-
len bekannt gemacht) .

- Sachkosten

 Sachkosten sind alle Kosten, die durch den Einsatz von 
Sachmitteln entstehen, zum Beispiel Kosten für Raumnut-
zung, Instandhaltung, Versicherungen, Verbrauchsmateria-

lien . Zur Vereinfachung der Ermittlung dient die Sachkos- 
tenpauschale eines Arbeitsplatzes . Sie umfasst anteilig je 
Arbeitsplatz Raumkosten, laufende Sachkosten, Kapital-
kosten der Büroausstattung sowie einen Zuschlag für deren 
Unterhaltung sowie sonstige jährliche Investitionskosten .

- Kalkulatorische Kosten

 Kalkulatorische Kosten verrechnen in der Bezugsperiode 
Kosten, denen keine Ausgaben beziehungsweise Auszah-
lungen entsprechen, so die Abnutzung vorhandenen Anla-
gevermögens, die Nutzung eigener Gebäude sowie die Ver-
zinsung des Eigenkapitals und des Fremdkapitals (soweit 
nicht in den Pauschalen bereits enthalten) .

a) Kalkulatorische Abschreibung

 Abschreibungen haben die Aufgabe, die tatsächliche 
Wertminderung des Vermögens (Sachanlagen) zu erfas-
sen und als Kosten in der Abrechnungsperiode zu ver-
rechnen . Die Wertminderung ergibt sich aus der Be- 
und Abnutzung des Sachmittels oder durch technische 
Überalterung . Abschreibungen verteilen die Anfangs- 
investition für ein Sachmittel auf die gesamte Nut-
zungsdauer . So ergibt sich bei linearer Abschreibung 
folgender jährlicher Abschreibungsbetrag:

 Anschaffungswert - realisierbarer Restwert
Abschreibungsbetrag = 
 Nutzungsdauer

b) Kalkulatorische Zinsen

 Die kalkulatorischen Zinsen sind alle Kosten, die für 
die Bereitstellung des notwendigen Kapitals in Form 
von Zinsen, Gebühren usw . entstehen . Dabei ist es 
gleichgültig, ob es sich um das Eigenkapital des Verwal-
tungsträgers oder um aufgenommenes Fremdkapital 
handelt . Im öffentlichen Bereich ist mit einem einheitli-
chen Zinssatz für eigen- und fremdfinanziertes Kapital 
zu rechnen (Gesamtdeckungsprinzip des Haushalts) .

Einzelkosten/Gemeinkosten

Als Einzelkosten werden diejenigen Kostenarten bezeichnet, 
die direkt und unmittelbar einer sie verursachenden Leistung 
zurechenbar sind . Gemeinkosten sind diejenigen Kosten, die 
sich einzelnen Leistungen nicht unmittelbar zurechnen lassen . 
Sie werden im Allgemeinen über bestimmte Pauschalbeträge 
oder Zuschlagsprozentsätze berücksichtigt, weil es zumeist 
schwierig oder unwirtschaftlich ist, ihre Höhe exakt zu ermit-
teln . Beispiele für Gemeinkosten sind vor allem die Kosten für 
die allgemeinen Dienste (etwa Hausverwaltung, Telefondienst) .

Kostenstellen

Kostenstellen sind abgegrenzte Bereiche einer Organisations-
einheit, in denen Kosten entstehen . Die Kostenstellenrechnung 
gliedert die Kostenarten nach Kostenstellen auf und beantwor-
tet so die Frage „Wo entstehen die Kosten?“ .
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Kostenträger

Kostenträger können alle Leistungen sein, die eine Organisa- 
tionseinheit erbringt . Die Kostenträgerrechnung baut auf der 
Kostenstellenrechnung auf und gibt Antwort auf die Frage „Für 
welche Aufgabe (Auftrag, Leistung) sind Kosten in welcher 
Höhe angefallen?“ .

Zinssatz/Zinsfuß

Die Begriffe Zinssatz und Zinsfuß werden oft synonym ver-
wendet. Für finanzmathematische Zwecke ist es aber zweckmä-
ßig, zwischen dem Zinssatz (p % = p/100) und dem Zinsfuß (p) 
zu unterscheiden . Beispielsweise entspricht einem Zinssatz von 
2 % ein Zinsfuß von 2 .“

2 . Die VV Nr . 3 .3 zu § 55 wird wie folgt geändert:

 In Satz 2 werden die Wörter „dem Vergabemarktplatz“ 
durch die Wörter „einem Vergabeportal“ ersetzt .

III.
Inkrafttreten

Dieser Erlass tritt am 1 . Januar 2016 in Kraft .

Öffentliches Auslegungsverfahren
zum geplanten Naturschutzgebiet

„Elsteraue bei Arnsnesta“

Erneute Bekanntmachung 
des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, 

Umwelt und Landwirtschaft
Vom 25 . September 2015

Der Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Land-
wirtschaft des Landes Brandenburg beabsichtigt, das Gebiet 
„Elsteraue bei Arnsnesta“ in einem förmlichen Verfahren ge-
mäß § 9 des Brandenburgischen Naturschutzausführungsgeset-
zes vom 21 . Januar 2013 (GVBl . I Nr . 3) in Verbindung mit § 22 
Absatz 1 und 2, § 23 und § 32 Absatz 2 und 3 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29 . Juli 2009 (BGBl . I S . 2542) sowie § 8 
Absatz 1 und 3 des Brandenburgischen Naturschutzausfüh-
rungsgesetzes und § 4 Absatz 1 der Naturschutzzuständigkeits-
verordnung vom 27 . Mai 2013 (GVBl . II Nr . 43) durch den 
Erlass einer Rechtsverordnung als Naturschutzgebiet festzuset-
zen .

Das geplante Naturschutzgebiet liegt im Landkreis Elbe-Elster . 
Von der geplanten Unterschutzstellung sind folgende Flächen 
ganz oder teilweise betroffen:

Stadt: Gemarkung: Flur:

Herzberg/Elster Arnsnesta 1 und 2;
 Borken 3;
 Frauenhorst  1 und 4 .

Der Entwurf der Verordnung und die dazugehörigen Karten 
werden 

im Zeitraum vom 2 . November 2015   
bis einschließlich 4 . Dezember 2015 

bei der

Stadt Herzberg (Elster)
Bauamt
Uferstr . 6
04916 Herzberg (Elster)

während der üblichen Dienststunden zu jedermanns Einsicht 
öffentlich ausgelegt .

Während der Auslegungsfrist können nach § 9 Absatz 2 Satz 2 
des Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes von 
jedem Betroffenen Bedenken und Anregungen zum Entwurf 
der Verordnung schriftlich oder zur Niederschrift bei den obi-
gen Auslegungsstellen oder dem Ministerium für Ländliche 
Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Bran-
denburg in Potsdam vorgebracht werden . Die vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen müssen den Namen, den Vornamen 
und die genaue Anschrift der Person enthalten . Bedenken und 
Anregungen, die sich auf Grundstücke beziehen, sollen Gemar-
kung, Flur und Flurstück der betroffenen Fläche enthalten .

Die mit der Bekanntmachung vom 30 . Juni 2015 angekündigte 
Auslegung bei der Stadt Herzberg (Elster) ist nicht erfolgt und 
wird nunmehr nachgeholt .

Die bereits im Auslegungszeitraum vom 10. August bis zum 
11. September 2015 beim Landkreis Elbe-Elster vorge-
brachten Bedenken und Anregungen behalten ihre Gültig-
keit und müssen nicht wiederholt werden.

Vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung an sind nach § 9 Ab-
satz 2 Satz 3 des Brandenburgischen Naturschutzausführungs-
gesetzes bis zum Inkrafttreten der Verordnung, jedoch längstens 
drei Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung um ein weiteres 
Jahr, alle Handlungen verboten, die geeignet sind, den Schutz-
gegenstand nachteilig zu verändern (Veränderungssperre) . 

Die zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ausgeübte rechtmä-
ßige Bodennutzung und rechtmäßige Ausübung der Jagd bleibt 
gemäß § 9 Absatz 3 Satz 1 des Brandenburgischen Naturschutz- 
ausführungsgesetzes von der Veränderungssperre unberührt . 

Diese Bekanntmachung und im Auslegungszeitraum der Entwurf 
der Verordnung zum Naturschutzgebiet „Elsteraue bei Arnsnes-
ta“ können auch wie folgt im Internet eingesehen werden:

www .mlul .brandenburg .de/info/sg_auslegungsverfahren
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Erlass des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 

zur Regelung der Untersuchungen 
nach § 62 des Asylverfahrensgesetzes 

außer Flughafenasylverfahren 
nach § 18a des Asylverfahrensgesetzes

Vom 24 . September 2015

1 Allgemeines

1 .1 Die Landesregierung hat sich im Koalitionsvertrag für die 
6 . Wahlperiode des Brandenburger Landtages verständigt, 
dass das Land die Aufgabe der medizinischen Erstuntersu-
chung von Asylbewerberinnen und -bewerbern übernimmt, 
um die Landkreise und kreisfreien Städte zu entlasten . Zur 
Erfüllung dieser Aufgabe bedient sich das Land Dritter, die 
diese Aufgabe mit ärztlichen und nichtärztlichen Fachkräf-
ten durchführen .

1 .2 Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die in einer Aufnah-
meeinrichtung oder Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen 
haben, sind gemäß § 62 Absatz 1 Satz 1 des Asylverfah-
rensgesetzes (AsylVfG) verpflichtet, eine ärztliche Unter-
suchung auf übertragbare Krankheiten einschließlich einer 
Röntgenaufnahme der Atmungsorgane zu dulden . 

2 Verfahren

2 .1 Die Gesundheitsuntersuchung nach § 62 AsylVfG erfolgt 
grundsätzlich vor der landesinternen Verteilung nach § 50 
Absatz 1 AsylVfG durch das am Standort der Erstaufnah-
meeinrichtung gelegene kommunale Krankenhaus . Erfolgt 
die landesinterne Verteilung im Ausnahmefall vor Durch-
führung der Gesundheitsuntersuchungen oder kann aus an-
deren Gründen dort keine Gesundheitsuntersuchung durch-
geführt werden, sind die unter Nummer 3 genannten Ein- 
richtungen zuständig . Auf die Gesundheitsuntersuchung 
kann verzichtet werden, wenn die letzte Untersuchung nach 
§ 62 AsylVfG nicht länger als ein Jahr zurückliegt und kei-
ne Anhaltspunkte für eine zwischenzeitlich eingetretene 
meldepflichtige Erkrankung im Sinne des § 6 des Infekti-
onsschutzgesetzes (IfSG) bekannt geworden sind .

2 .2 Die Aufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg nach 
§ 44 Absatz 1 AsylVfG ist nach dem Organisationserlass 
des Ministeriums des Innern zur Durchführung des Asyl-
verfahrensgesetzes in Brandenburg die Zentrale Ausländer-
behörde (ZABH) mit der ihr zugeordneten Erstaufnahme-
einrichtung für Asylbewerber in Eisenhüttenstadt . 

2 .3 Die Gesundheitsuntersuchung nach Nummer 2 .1 Satz 1 
wird nach Einreise in das Land Brandenburg in der Erst-
aufnahmeeinrichtung Eisenhüttenstadt im Landkreis Oder-
Spree durchgeführt . Hierzu, einschließlich der Möglich-
keit Röntgenuntersuchungen der Atmungsorgane durch- 
zuführen, werden vom Land als Träger der Erstaufnahme-
einrichtung ausreichend geeignete Räume zur Verfügung 
gestellt . In den Fällen der Nummer 2 .1 Satz 2 setzt das 

Land den Träger in die Lage, geeignete Räumlichkeiten zu 
schaffen .

2 .4 Das Ergebnis der Untersuchung ist der für die Unterbrin-
gung zuständigen Behörde mitzuteilen .

3 Durchführung

 Auf der Grundlage von Einzelverträgen werden für die 
Durchführung der Untersuchungen im Einzugsbereich der 
Erstaufnahmeeinrichtung beziehungsweise deren Außen-
stellen folgende Träger bestimmt:

3 .1 Städtisches Krankenhaus Eisenhüttenstadt GmbH 
3 .2 Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH 
3 .3 Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH 
3 .4 Rupppiner Kliniken GmbH 
3 .5 Elbe-Elster Klinikum GmbH .

 Hierzu wird das notwendige fachlich qualifizierte Personal 
vom Träger zur Verfügung gestellt .

4 Umfang der Untersuchung

4 .1 Zur Untersuchung in diesem Sinne zählen grundsätzlich 
eine Anamnese und körperliche Untersuchung, einschließ-
lich Blutdruck- und Pulsmessung sowie eine Röntgenunter-
suchung der Lunge sowie eine Erhebung des Impfstatus . 
Weitere Untersuchungen auf übertragbare Krankheiten sind 
bei entsprechenden epidemiologischen Erkenntnissen oder 
klinischen Hinweisen durchzuführen . 

4 .2 Der Untersuchungsumfang bemisst sich für die Röntgenun-
tersuchung der Lunge nach § 36 Absatz 4 Satz 1 bis 4 IfSG 
unter Beachtung der Empfehlungen für die Umgebungs- 
untersuchungen bei Tuberkulose des Deutschen Zentralko-
mitees zur Bekämpfung der Tuberkulose . Das Deutsche 
Zentralkomitee hat Handlungs- und Untersuchungsemp-
fehlungen für Untersuchungen bei Tuberkulose geregelt . 
Diese wissenschaftlich basierten Empfehlungen geben den 
aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik wieder, so 
dass die Empfehlungen in der jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden sind .

4 .3 Sind zum Ausschluss ansteckender Krankheiten besondere 
Testverfahren anzuwenden, so handelt es sich um weiter-
führende Untersuchungen . Diese sind bei Vorliegen epide-
miologischer Erkenntnisse oder klinischer Hinweise durch-
zuführen .

4 .4 Eine darüber hinausgehende ärztliche Versorgung ist nicht 
Gegenstand dieses Erlasses . 

5 Kosten

5 .1 Das Land erstattet den Trägern durch eine Kostenpauschale 
die Kosten der Untersuchung auf übertragbare Krankheiten 
einschließlich einer Röntgenaufnahme der Atmungsorgane . 
Diese Kostenpauschale beträgt 138 Euro pro Untersuchung . 
Auf Grundlage der Anzahl der durchgeführten Untersuchun-
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gen erfolgt eine monatliche Kostenabrechnung durch das 
durchführende Krankenhaus und eine Kostenerstattung 
durch das Land .

5 .2 Die Kostenpauschale für eine Untersuchung nach Num-
mer 4 .1 bemisst sich nach dem Alter der zu untersuchenden 
Person und den Untersuchungsmethoden . 

5 .3 Die Kosten der weiterführenden Untersuchungen nach 
Nummer 4 .3 werden als Mehrkosten auf Antrag erstattet . 

5 .4 Das Land überprüft regelmäßig, spätestens jedoch alle zwei 
Jahre, ob die Kostenpauschale nach Nummer 5 .1 geeignet 
ist, die Kosten der Untersuchungen vollständig auszuglei-
chen . Die Träger legen hierzu geeignete Unterlagen vor, aus 
denen sich gegebenenfalls eine Kostenänderung ergibt .

6 Weitergehende Bestimmungen

 Nähere Regelungen zu diesem Verfahren sind in den jewei-
ligen Verträgen zur Regelung der Gesundheitsuntersuchun-
gen nach § 62 AsylVfG enthalten .

7 Inkrafttreten

 Dieser Erlass tritt mit Wirkung vom 1 . September 2015 in 
Kraft .

Errichtung und Betrieb von Windkraftanlagen
in 14913 Niederer Fläming OT Hohengörsdorf

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz

Vom 13 . Oktober 2015

Die Firma wpd Windpark Nr . 358 GmbH & Co . KG, Stephani-
torsbollwerk 3 in 28217 Bremen, beantragt die Genehmigung 
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), 
auf Grundstücken in 14913 Niederer Fläming OT Hohengörs-
dorf, in der Gemarkung Hohengörsdorf, Flur 3, Flurstück 12 
insgesamt zwei Windkraftanlagen (WKA) zu errichten und zu 
betreiben . (Az . 50 .030 .00/15/1 .6 .2V/RO)

Gemäß § 1 Absatz 2 der Neunten Verordnung zur Durchfüh-
rung des BImSchG ist für das Vorhaben die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen .

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Errichtung und den 
Betrieb von zwei baugleichen WKA des Typs Enercon E115 
jeweils mit einer elektrischen Leistung von 3 MW und einer 
Gesamtanlagenhöhe von 193,3 m (Nabenhöhe 135,4 m, Rotor-
durchmesser 115,71 m) . 

Die Inbetriebnahme der Anlage ist für das II . Quartal des Jahres 
2016 vorgesehen .

Auslegung

Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen Unterlagen 
werden einen Monat vom 21. Oktober 2015 bis einschließ-
lich 20. November 2015 im Landesamt für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz, Regionalabteilung Süd, Genehmi-
gungsverfahrensstelle, Von-Schön-Straße 7, Zimmer 4 .27 in 
03050 Cottbus und in der Gemeinde Niederer Fläming, Bau- 
und Ordnungsamt, Dorfstraße 1 a in 14913 Niederer Fläming 
OT Lichterfelde ausgelegt und können dort während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden . Die ausge-
legten Unterlagen enthalten auch die Untersuchungen zur Prü-
fung der Umweltverträglichkeit .

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein-
wendungsfrist vom 21. Oktober 2015 bis einschließlich 
4. Dezember 2015 schriftlich beim Landesamt für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz, Regionalabteilung Ost, Ge-
nehmigungsverfahrensstelle, Postfach 60 10 61 in 14410 Pots-
dam und in der Gemeinde Niederer Fläming, Bau- und  
Ordnungsamt, Dorfstraße 1 a in 14913 Niederer Fläming 
OT Lichterfelde erhoben werden . Mit Ablauf der Einwen-
dungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen .

Erörterungstermin

Die form- und fristgerechten Einwendungen werden in einem 
Erörterungstermin am 16. Februar 2016 um 10:00 Uhr im 
Versammlungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Hohen-
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seefeld, Chausseestraße 12 b in 14913 Niederer Fläming 
OT Hohenseefeld erörtert . Kann die Erörterung an diesem Tag 
nicht abgeschlossen werden, wird der Erörterungstermin an den 
folgenden Werktagen fortgesetzt . Es wird darauf hingewiesen, 
dass die formgerecht erhobenen Einwendungen auch bei Aus-
bleiben des Antragstellers oder von Personen, die Einwendun-
gen erhoben haben, erörtert werden .
Wurden Einwendungen form- und fristgerecht nicht erhoben, 
findet kein Erörterungstermin statt.

Hinweise

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fachbe-
hörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu geben . 
Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und An-
schrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, 
wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmi-
gungsverfahrens nicht erforderlich sind . Die Zustellung der 
Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden .

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 (BGBl . I 
S . 1274), zuletzt geändert durch Artikel 76 der Verordnung vom 
31 . August 2015 (BGBl . I S . 1474)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) vom 2 . Mai 2013 (BGBl . I S . 973, 3756), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 28 . April 
2015 (BGBl . I S . 670)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . Mai 
1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Artikel 5 der 
Verordnung vom 28 . April 2015 (BGBl . I S . 670)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24 . Februar 2010 (BGBl . I 
S . 94), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 
31 . August 2015 (BGBl . I S . 1474)

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
Regionalabteilung Ost

Genehmigungsverfahrensstelle

Feststellung des Unterbleibens 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

für das Vorhaben Errichtung und Betrieb von 
einer Windkraftanlage in 16306 Passow OT Briest

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz

Vom 13 . Oktober 2015

Die Firma Energiekontor AG, Mary-Somerville-Straße 5 in 
28359 Bremen beantragt die Genehmigung nach § 4 Absatz 1 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf dem 
Grundstück 16306 Passow OT Briest in der Gemarkung Briest, 
Flur 1, Flurstück 14 (Landkreis Uckermark) eine Windkraftan-
lage zu errichten und zu betreiben . (Az: G03515)

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1 .6 .2 des 
Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen (4 . BImSchV) sowie um die Änderung eines Vorhabens 
nach Nummer 1 .6 .2 Spalte 2 der Anlage 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) .

Nach § 3c Satz 1 UVPG war für das beantragte Vorhaben eine 
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen .

Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsver-
fahrens auf der Grundlage der vom Vorhabensträger vorgeleg-
ten Unterlagen sowie eigener Informationen .

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 
das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht.

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar . Die Be-
gründung dieser Entscheidung und die ihr zugrunde liegenden 
Unterlagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung 
unter der Telefonnummer 0335 560-3182 während der Dienst-
zeiten im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz, Regionalabteilung Ost, Genehmigungsverfahrensstelle, 
Zimmer 103, Müllroser Chaussee 50, 15236 Frankfurt (Oder) 
eingesehen werden .

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 (BGBl . I 
S . 1274), zuletzt geändert durch Artikel 76 der Verordnung vom 
31 . August 2015 (BGBl . I S . 1474)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) vom 2 . Mai 2013 (BGBl . I S . 973, 3756), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 28 . April 
2015 (BGBl . I S . 670)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24 . Februar 2010 (BGBl . I 
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S . 94), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 
31 . August 2015 (BGBl . I S . 1474)

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
Regionalabteilung Ost

Genehmigungsverfahrensstelle

Feststellung des Unterbleibens 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

für das Vorhaben wesentliche Änderung einer 
Windkraftanlage in 17291 Prenzlau

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz

Vom 13 . Oktober 2015

Die Firma BOREAS Energie GmbH, Moritzburger Weg 67 in 
01109 Dresden beantragt die Genehmigung nach § 16 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf dem Grund-
stück 17291 Prenzlau in der Gemarkung Blindow, Flur 3, Flur-
stück 107 (Landkreis Uckermark) eine Windkraftanlage we- 
sentlich zu ändern (Az . G03615) .

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1 .6 .2 des 
Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen (4 . BImSchV) sowie um die Änderung eines Vorhabens 
nach Nummer 1 .6 .1 Spalte 1 der Anlage 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) .

Nach § 3e Absatz 1 Nummer 2 UVPG war für das beantragte 
Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzu-
führen .

Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsver-
fahrens auf der Grundlage der vom Vorhabensträger vorgeleg-
ten Unterlagen sowie eigener Informationen .

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 
das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht.

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar . Die Be-
gründung dieser Entscheidung und die ihr zugrunde liegenden 
Unterlagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung 
unter der Telefonnummer 0335 560-3182 während der Dienst-
zeiten im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz, Regionalabteilung Ost, Genehmigungsverfahrensstelle, 
Zimmer 103, Müllroser Chaussee 50, 15236 Frankfurt (Oder) 
eingesehen werden .

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 (BGBl . I 
S . 1274), zuletzt geändert durch Artikel 76 der Verordnung vom 
31 . August 2015 (BGBl . I S . 1474)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) vom 2 . Mai 2013 (BGBl . I S . 973, 3756), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 28 . April 
2015 (BGBl . I S . 670)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24 . Februar 2010 (BGBl . I 
S . 94), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 
31 . August 2015 (BGBl . I S . 1474)

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
Regionalabteilung Ost

Genehmigungsverfahrensstelle

Errichtung und Betrieb von zehn Windkraftanlagen 
in 04895 Mühlberg/Elbe OT Koßdorf

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz 

Vom 13 . Oktober 2015

Die Firma PROKON Regenerative Energien eG, Kirchhoffstra-
ße 3 in 25524 Itzehoe beantragt die Genehmigung gemäß § 4 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) auf den 
Grundstücken in der Gemarkung Koßdorf, Flur 12, Flur-
stück 265; Flur 13, Flurstücke 47, 243, 274, 281, 327; 
Flur 14, Flurstücke 45, 297, 326, 327; Flur 16, Flur- 
stück 94/3 und Flur 17, Flurstück 19 zehn Windkraftanlagen 
zu errichten und zu betreiben . Weiterhin beantragt die Firma 
PROKON Regenerative Energien eG die Zulassung des vorzei-
tigen Beginns gemäß § 8a BImSchG für die Herstellung der 
Zuwegungen und Kranstellflächen zu den WKA 1, 2 und 10.

Bei den zehn beantragten Windkraftanlagen (WKA) handelt es 
sich um eine WKA des Typs Vestas V117 (Nabenhöhe 141,5 m, 
Gesamthöhe 200 m), zwei WKA des Typs Vestas V112 (Naben-
höhe 140 m, Gesamthöhe 196 m) und sieben WKA des Typs 
Prokon P3000-116 (Nabenhöhe 141,6 m, Gesamthöhe 200 m) . 
Sie verfügen jeweils über drei Rotorblätter mit Rotor, Nabe und 
Getriebe . Zu jeder Anlage gehören Fundamente, Kranstell- 
flächen und Zuwegung. Die Inbetriebnahme ist für das III. Quar-
tal 2016 geplant .

Gemäß § 1 Absatz 2 der Neunten Verordnung zur Durchfüh-
rung des BImSchG ist für das Vorhaben die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich .

Auslegung

Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen Unterlagen 
werden einen Monat vom 21.10.2015 bis einschließlich 
20.11.2015 im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz, Von-Schön-Straße 7, Zimmer 427 in 03050 Cott- 
bus, bei der Stadt Mühlberg/Elbe, Bauamt, Neustädter Markt 1 
in 04931 Mühlberg/Elbe, bei der Stadt Uebigau-Wahrenbrück, 
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Bauamt, Markt 11 in 04938 Uebigau-Wahrenbrück und bei der 
Gemeinde Arzberg, Sekretariat, Platz der Einheit 1 in 04886 Arz-
berg ausgelegt und können dort während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden . Die ausgelegten Unterlagen 
enthalten auch die Untersuchungen zur Prüfung der Umwelt-
verträglichkeit .

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein-
wendungsfrist vom 21.10.2015 bis einschließlich 04.12.2015 
schriftlich beim Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz, Seeburger Chaussee 2 in 14476 Potsdam 
OT Groß Glienicke, bei der Stadt Mühlberg/Elbe, bei der  Stadt 
Uebigau-Wahrenbrück und bei der Gemeinde Arzberg erhoben 
werden . Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendun-
gen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen .

Erörterungstermin

Die form- und fristgerechten Einwendungen werden in einem 
Erörterungstermin am 20.01.2016 um 10:00 Uhr im Rats-
saal im Rathaus der Stadt Mühlberg/Elbe, Neustädter 
Markt 1 in 04931 Mühlberg/Elbe erörtert . Kann die Erörte-
rung an diesem Tag nicht abgeschlossen werden, wird der Erör-
terungstermin an den folgenden Werktagen fortgesetzt . Es wird 
darauf hingewiesen, dass die formgerecht erhobenen Einwen-
dungen auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Perso-
nen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden . Wur-
den keine Einwendungen form- und fristgerecht erhoben, findet 
kein Erörterungstermin statt .

Hinweise

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fachbe-
hörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu geben . 

Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und An-
schrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn 
diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungs-
verfahrens nicht erforderlich sind . Die Zustellung der Entschei-
dung über die Einwendungen kann durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden .

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn- 
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 (BGBl . I 
S . 1274), das zuletzt durch Artikel 76 der Verordnung vom 
31 . August 2015 (BGBl . I S . 1474) geändert worden ist

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . Mai 
1992 (BGBl . I S . 1001), die zuletzt durch Artikel 5 der Ver- 
ordnung vom 28 . April 2015 (BGBl . I S . 670) geändert worden 
ist

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24 . Februar 2010 (BGBl . I 
S . 94), das zuletzt durch Artikel 93 der Verordnung vom 31 . Au-
gust 2015 (BGBl . I S . 1474) geändert worden ist

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
Genehmigungsverfahrensstelle Süd
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Feststellen des Unterbleibens 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

für das Vorhaben einer Erstaufforstung

Bekanntmachung des Landesbetriebes 
Forst Brandenburg, Oberförsterei Königs Wusterhausen 

Vom 28 . September 2015

Der Antragsteller plant im Landkreis Dahme-Spreewald, Ge-
markung Senzig, Flur 05, Flurstück 20 und Flurstück 23 die 
Erstaufforstung gemäß § 9 LWaldG1 auf einer Fläche von 
7,81 ha . 

Gemäß Nummer 17 .1 .3 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG2 ist 
für geplante Erstaufforstungen von 2 ha bis weniger als 20 ha 
Wald zur Feststellung der UVP-Pflicht eine standortsbezoge-
ne Vorprüfung des Einzelfalls im Sinne des § 3c Satz 2 UVPG 
durchzuführen .

Die Vorprüfung wurde auf der Grundlage der Antragsunter- 
lagen vom 11 .08 .2015, Az .: LFB-19 .02-7020-6/07/15 durchge-
führt .
Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das 
oben benannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht.

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar . Die Be-
gründung dieser Entscheidung und die zugrunde liegenden Un-
terlagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung un-
ter der Telefonnummer 03375 252590 während der Dienstzeit 
beim Landesbetrieb Forst Brandenburg, Oberförsterei Königs 
Wusterhausen, Potsdamer Ring 15 in 15711 Königs Wusterhau-
sen eingesehen werden .

Rechtsgrundlagen

1 . Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 
20 . April 2004 (GVBl . I S . 137), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 10 . Juli 2014 (GVBl . I Nr . 33)

2 . Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24 . Februar 2010 
(BGBl . I S . 94), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Ver-
ordnung vom 31 . August 2015 (BGBl . I S . 1474)

3 . Gesetz über die Prüfung von Umweltauswirkungen bei be-
stimmten Vorhaben, Plänen und Programmen im Land 
Brandenburg (Brandenburgisches Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung - BbgUVPG) vom 10 . Juli 2002 
(GVBl . I S . 62), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 29 . November 2010 (GVBl . I Nr . 39)

Feststellen des Unterbleibens 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

für das Vorhaben einer Erstaufforstung

Bekanntmachung des Landesbetriebes 
Forst Brandenburg, Oberförsterei Drebkau 

Vom 29 . September 2015

Der Antragsteller plant im Landkreis Spree-Neiße, Gemarkung 
Kathlow, Flur 1, Flurstück 103 die Erstaufforstung gemäß § 9 
LWaldG1 auf einer Fläche von 2,6062 ha (Anlage Mischwald) .

Gemäß Nummer 17 .1 .3 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG2 ist 
für geplante Erstaufforstungen von 2 ha bis weniger als 20 ha 
Wald zur Feststellung der UVP-Pflicht eine standortsbezoge-
ne Vorprüfung des Einzelfalls im Sinne des § 3c Satz 2 UVPG 
durchzuführen .

Die Vorprüfung wurde auf der Grundlage der Antragsunterlagen 
vom 15 .09 .2015, Az .: LFB 30 .07 .7020-6/74/2015 durchgeführt .
Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das 
oben benannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht.

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar . Die Be-
gründung dieser Entscheidung und die zugrunde liegenden Un-
terlagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung un-
ter der Telefonnummer 035602 5191822 während der Dienstzeit 
beim Landesbetrieb Forst Brandenburg, Oberförsterei Drebkau,  
Drebkauer Hauptstraße 12, 03116  Drebkau eingesehen wer-
den .

Rechtsgrundlagen

1 . Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 
20 . April 2004 (GVBl . I S . 137), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 10 . Juli 2014 (GVBl . I Nr . 33)

2 . Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24 . Februar 2010 
(BGBl . I S . 94), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 25 . Juli 2013 (BGBl . I S . 2749)

3 . Gesetz über die Prüfung von Umweltauswirkungen bei be-
stimmten Vorhaben, Plänen und Programmen im Land 
Brandenburg (Brandenburgisches Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung - BbgUVPG) vom 10 . Juli 2002 
(GVBl . I S . 62), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 29 . November 2010 (GVBl . I Nr . 39)

BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBETRIEBE
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BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE

Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs-
sachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt oder 
wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetra-
gen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Termin 
vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden . Er 
muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Antragsteller bzw . 
Gläubiger widerspricht . Das Recht wird sonst bei der Feststel-
lung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der 
Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläu-
bigers und den übrigen Rechten nachgesetzt . Soweit die An-
meldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines 
Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin er-
folgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberück-
sichtigt .
Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung 
aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsver-
folgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzutei-
len . Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift 
der Geschäftsstelle abgeben .
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsge-
genstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstwei-
lige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht 
den Zuschlag erteilt . Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der 
Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstan-
des .

Amtsgericht Bad Liebenwerda

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 1. Dezember 2015, 13:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Döllingen Blatt 20480 eingetragene Grundstück; Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis:

Nr . Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe
1 Kahla 7 80 Gebäude- und Freifläche 985 m²

versteigert werden .
Beschreibung laut Gutachten: Das Grundstück in Kahla in der 
Schillerstraße 21 ist bebaut mit einem Wohnhaus mit zwei Wohn-
einheiten, einem Anbau sowie Nebengebäude und Garage .
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein-
getragen worden am 15 .04 .2014 .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG 
festgesetzt auf 61 .000,00 EUR .
 

Im Termin am 07 .07 .2015 ist der Zuschlag versagt worden, 
weil das abgegebene Meistgebot die Hälfte des Grundstücks-
wertes nicht erreicht hat .
Geschäfts-Nr .: 15 K 9/14

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 1. Dezember 2015, 14:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Polzen Blatt 363 eingetragene Grundstück, Bezeichnung ge-
mäß Bestandsverzeichnis:

Nr . Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe
1 Polzen 2 250 Gebäude- und Frei- 

fläche, Landwirtschafts-
fläche, Hauptstr. 42

4 .069 m²

versteigert werden .
Beschreibung laut Gutachten: Wohnhaus mit einem Anbau, Ne-
bengebäude mit einer Werkstatt und zwei Garagen, Fahrrad-
schuppen und Laube
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein-
getragen worden am 05 .08 .2014 .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG 
festgesetzt auf 86 .000,00 EUR .
Geschäfts-Nr .: 15 K 27/14

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 1. Dezember 2015, 15:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Rückersdorf Blatt 650 eingetragene Grundstück, Bezeich-
nung gemäß Bestandsverzeichnis:

Nr . Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe
1 Rückersdorf 1 594 Gebäude- und Freifläche, 

Zeisigweg 3
479 m²

versteigert werden .
Beschreibung laut Gutachten: entkernter Bungalow im Roh-
bauzustand in einer Wochenendhaussiedlung
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein-
getragen worden am 19 .02 .2015 .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG 
festgesetzt auf 2 .000,00 EUR .
Geschäfts-Nr .: 15 K 7/15

Versteigerung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft sollen am 

Donnerstag, 3. Dezember 2015, 9:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
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platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Teileigentums-
grundbuch von Falkenberg Blatt 1572 eingetragene Teileigen-
tum; Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:

Nr . Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe
622/1000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück: 

Falkenberg 7 290 Gebäude- und Freifläche 
Mittelstr . 4

388 m²

verbunden mit Sondereigentum an sämtlichen nicht zu Wohn-
zwecken dienenden Räumen, Verkaufsräume, Lager- und Bü- 
roraum belegen im Erdgeschoss und Obergeschoss, Nr . 1 des 
Aufteilungsplanes

und das im Wohnungsgrundbuch von Falkenberg Blatt 1573 
eingetragene Wohnungseigentum; Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:

Nr . Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe
124/1000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück: 

Falkenberg 7 290 Gebäude- und Freifläche 
Mittelstr . 4

388 m²

verbunden mit Sondereigentum an der Wohnung im Oberge-
schoss, Nr . 2 des Aufteilungsplanes, mit Kellerraum und der 
Garage Nr . 2 des Aufteilungsplanes

versteigert werden .
Beschreibung laut Gutachten: Eigentumswohnung (ca . 57 m²) 
und ehemalige Gewerbeeinheit (ca . 366 m²) beides leerstehend
Der Versteigerungsvermerk ist in die genannten Grundbücher 
eingetragen worden am 19 .12 .2014 .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG 
festgesetzt auf  
Blatt 1572: 5 .000,00 EUR
Blatt 1573: 1 .000,00 EUR
Geschäfts-Nr .: 15 K 55/14

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Donnerstag, 3. Dezember 2015, 10:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Crinitz Blatt 45 eingetragene Grundstück; Bezeichnung ge-
mäß Bestandsverzeichnis:

Nr . Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe
4 Crinitz 2 508 Gebäude- und Freifläche, 

Landwirtschaftsfläche 
Hauptstr . 46 a, 46 b

358 m²

4 Crinitz 2 509 Gebäude- und Freifläche, 
Landwirtschaftsfläche 
Hauptstr . 48 

2 .319 m²

versteigert werden .
Beschreibung laut Gutachten: Hauptstr . 48 ist bebaut mit einem 
Wohnhaus, die Gebäude des Nachbargrundstückes stehen zu 
einem nicht unbeachtlichen Teil auf dem Versteigerungsobjekt . 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein-
getragen worden am 02 .04 .2014 .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG 
festgesetzt auf  12 .900,00 EUR .
Geschäfts-Nr .: 15 K 8/14

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am

Donnerstag, 12. November 2015, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude Amtsgericht Frankfurt (Oder), Müllroser 
Chaussee 55, Saal 302, die im Grundbuch von Ragow Blatt 329 
eingetragenen 1/2-Grundstücksanteile an dem Grundstück, Be-
zeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd . Nr . 1,  Gemarkung Ragow, Flur 2, Flurstück 321, Gebäu-

de- und Freifläche, Siedlung, Größe: 941 m²
versteigert werden .
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
12 .08 .2014 eingetragen worden .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festge-
setzt auf: 76 .000,00 EUR (je Anteil: 38 .000,00 EUR) .

Postanschrift: Siedlung 19, 15848 Ragow-Merz
Bebauung: Doppelhaushälfte und Nebengebäude 
AZ: 3 K 103/14

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Donnerstag, 19. November 2015, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude Amtsgericht Frankfurt (Oder), Müllroser 
Chaussee 55, Saal 302, das im Erbbaugrundbuch von Frank-
furt (Oder) Blatt 16373 eingetragene Erbbaurecht, Bezeich-
nung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd . Nr . 1, Erbbaurecht an dem im Grundbuch von Frankfurt 
(Oder) Blatt 13907 Bestandsverzeichnis Nr . 4 gebuchten 
Grundstück: 
Flur 106, Flurstück 376, Größe 1 .009 qm
dort eingetragen in Abt . II Nr . 5 für die Zeit bis zum Ablauf des 
17 .04 .2100 .
Grundstückseigentümer: Evangelische Kirchengemeinde Frank-
furt (Oder) (Kirche) .

versteigert werden .

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
28 .01 .2013 eingetragen worden .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festge-
setzt auf: 52 .000,00 EUR .

Postanschrift: Böttnerstraße 3, 15232 Frankfurt (Oder)
Bebauung:  Trainingssportstättengebäude
AZ: 3 K 10/13

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am

Dienstag, 1. Dezember 2015, 11:00 Uhr
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im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, Saal 302

1) das im Wohnungsgrundbuch von Schöneiche Blatt 6655 

eingetragene Wohnungseigentum, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis: 
lfd . Nr . 1, 594/100 .000stel Miteigentumsanteil an dem Grund-
stück der Gemarkung Schöneiche, Flur 10, Flurstück 1336, Ge-
bäude- und Freifläche, Wohnen, Brandenburgische Str. 147, 
149, 151, Heuweg 64, 66, 68, Größe: 9 .249 m²; verbunden mit 
dem Sondereigentum an der im 2 . Obergeschoss gelegenen 
Wohnung mit Kellerraum, im Aufteilungsplan mit Nr . 10 .11 be-
zeichnet . Das Miteigentum ist beschränkt durch die zu den an-
deren Miteigentumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrech-
te, eingetragen in den Blättern 6537 bis 6541, 6544 bis 6550 
und 6610 bis 6763 (ausgenommen dieses Blatt) . Es ist eine 
Gebrauchsregelung gemäß § 15 WEG vereinbart (Sondernut-
zungsrechte) .

2) das im Teileigentumsgrundbuch von Schöneiche Blatt 6720

eingetragene Teileigentum; Bezeichnung gemäß Bestandsver-
zeichnis:
lfd . Nr . 1, 127/100 .000stel Miteigentumsanteil an dem Grund-
stück der Gemarkung Schöneiche, Flur 10, Flurstück 1336, Ge-
bäude- und Freifläche, Wohnen, Brandenburgische Str. 147, 
149, 151, Heuweg 64, 66, 68, Größe: 9 .249 m²; verbunden mit 
dem Sondereigentum an dem in der Tiefgarage gelegenen Stell-
platz, im Aufteilungsplan mit Nr . P47 bezeichnet . Das Mitei-
gentum ist beschränkt durch die zu den anderen Miteigentums- 
anteilen gehörenden Sondereigentumsrechte, eingetragen in 
den Blättern 6537 bis 6541, 6544 bis 6550 und 6610 bis 6763 
(ausgenommen dieses Blatt) . Es ist eine Gebrauchsregelung ge-
mäß § 15 WEG vereinbart (Sondernutzungsrechte) .

versteigert werden .

Die Versteigerungsvermerke sind in die genannten Grund- 
bücher jeweils am 24 .09 .2014 eingetragen worden .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festge-
setzt auf: 
1) Blatt 6655: 61 .000,00 EUR
2) Blatt 6720:   5 .500,00 EUR .

Nutzung: zurzeit vermietete Zwei-Zimmer-Maisonettewohnung 
(ca . 56,16 m² groß) sowie einfacher Tiefgaragenstellplatz
Postanschrift: Heuweg 66, 15566 Schöneiche bei Berlin
AZ: 3 K 76/14

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Mittwoch, 9. Dezember 2015, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude Amtsgericht, Müllroser Chaussee 55, 
15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, das im Grundbuch von  
Lindenberg Blatt 483 eingetragene Grundstück, Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis:

lfd . Nr . 1,  Gemarkung Lindenberg, Flur 3, Flurstück 124, Ge-
bäude- und Freifläche, Wohnen, Feldstr. 13, Größe: 
968 qm

versteigert werden .
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
12 .03 .2013 eingetragen worden .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festge-
setzt auf: 62 .000,00 EUR .
 
Im Termin am 14 .05 .2014 wurde der Zuschlag wegen Nichter-
reichung der 5/10-Grenze gemäß § 85 a ZVG versagt .
 
Postanschrift: Feldstraße 13, 15848 Tauche OT Lindenberg
Bebauung:  Einfamilienwohnhaus mit Hauseingangsvorbau, 

ehemaliger Stall, ehemaliger Garage - offener 
Unterstand 

Geschäfts-Nr .: 3 K 18/13

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung zum Zwecke der Aufhebung 
der Gemeinschaft soll am 

Mittwoch, 9. Dezember 2015, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude Amtsgericht, Müllroser Chaussee 55, 
15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, das im Grundbuch von 
Marxdorf Blatt 86 eingetragene Grundstück, Bezeichnung ge-
mäß Bestandsverzeichnis: 

lfd . 
Nr .

Gemarkung Flur Flur-
stück

Wirtschaftsart und Lage Größe 
in qm

2 Marxdorf 1 45 Gebäude- und Gebäudeneben-
fläche, Ackerland, Grünland, 
Unland

78 .297

versteigert werden .
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
22 .11 .2013 eingetragen worden .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festge-
setzt auf: 40 .000,00 EUR .

Das Wertgutachten kann während der Sprechzeiten im Amtsge-
richt eingesehen werden .

Postanschrift: Grüner Wald 2, 15306 Vierlinden OT Marxdorf 
Bebauung: Einfamilien-Wohnhaus mit Garage und darüber 

liegender Veranda mit dem Hauseingang
Geschäfts-Nr .: 3 K 155/13

Güterrechtsregistersachen

Amtsgericht Potsdam

GR 372 - 16 .09 .2015
Eheleute Inken Barbara Jung geb . Zander und Daniel Clemens 
Jung, Potsdam . Durch Ehevertrag vom 01 .07 .2015 ist Güter-
trennung vereinbart .
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SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung über die
Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Ministerium der Justiz und für Europa und 
Verbraucherschutz

Folgender abhanden gekommener Dienstausweis wird hiermit 
für ungültig erklärt: Frau Justizvollzugshauptsekretärin Carsta 
Fischer, Dienstausweis-Nr . 202605, ausgestellt am 25 . Mai 
2011, gültig bis 24 . Mai 2021 .

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 
Landwirtschaft

Der durch Verlust abhanden gekommene Dienstausweis von 
Frau Annegret Engelke, Dienstausweisnummer: 211200, be-
schäftigt im Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt 
und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, wird hiermit 
für ungültig erklärt .

Ministerium der Finanzen

Der abhanden gekommene Dienstausweis von Frau Andrea 
Beyer, Dienstausweis-Nr . 0310, ausgestellt am 05 .05 .2015, 
Gültigkeitsvermerk bis zum 05 .05 .2020, wird hiermit für un-
gültig erklärt .

Landesrechnungshof Brandenburg

Der abhanden gekommene Dienstausweis von Herrn Ulrich 
Sommer, Dienstausweisnummer 203 861, Landesrechnungs-
hof Brandenburg, ausgestellt am 24 . März 2011, Gültigkeits-
vermerk bis zum 23 . März 2021, wird hiermit für ungültig er-
klärt .

Fachhochschule der Polizei

Der durch Diebstahl abhanden gekommene Dienstausweis der 
Beamtin der Fachhochschule der Polizei Frau Steffi Horn-
burg, Dienstausweisnummer: 11712, lfd . Nr . 12641, ausge-
stellt durch den ZDPol am 14 .07 .2014, wird hiermit für ungül-
tig erklärt .

Der durch Verlust abhanden gekommene Dienstausweis des 
Beamten der Fachhochschule der Polizei Herrn Justus Grune-
wald, Dienstausweisnummer: 011708, lfd . Nr . 12638, ausge-
stellt durch den ZDPol am 14 .07 .2014, wird hiermit für ungül-
tig erklärt .

Landkreis Barnim
Personalamt

Der auf den Namen Aileen Schlemonat ausgestellte und durch 
Verlust abhanden gekommene Dienstausweis der Mitarbeiterin 
des Landkreises Barnim, Dienstausweisnummer 1129, ausge-
stellt am 30 . Juni 2011, wird hiermit für ungültig erklärt .

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gläubigeraufrufe

Der Verein „Gemeinsam Wohnen im Denkmal e . V .“, Ben-
kertstr . 15, 14467 Potsdam, eingetragen mit dem Aktenzeichen 
VR 1538 P ist aufgelöst worden .
Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche bei den  
Liquidatoren anzumelden .

Susann Gülzow

Ulrike Hoffmann

Jens Tix

Der Verein „Schützenverein Glöwen 1995 e . V .“, Bahnhof- 
str . 66 B, 19339 Plattenburg OT Glöwen ist am 21 .08 .2015 auf-
gelöst worden . Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre An-
sprüche gegen den Verein bis zum 16 . Oktober 2016 bei nach-
stehend genanntem Liquidator anzumelden:

Liquidator:  Ewald Franke
 Netzower Dorfstr . 12
 19339 Plattenburg OT Netzow
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